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Vierteljährlicher Abonnements Preis
für Halle und unſere unmittelbaren
Abnehmer: 25 Sgr. Durch die reſp.

Poſt Anſtalten überall nur:
1 Thlr.

Halliſche
für Stadt

Jn der Expedition des Couriers.

Inſerate für den Courier werden anz genommen Jn Leipzig in derC r O u r 1 C r Buchhandlung von H. Kirchner,
O Univerſitätsſtraße, Gewandhaus Nr. 4.

Jn Magdeburg in der Creutz-
ſchen Buchhandlung, Breite-

weg No. 156.

Zeitung
und Land.

Redakteur Dr. Schadeberg

V 131. Halle, Mittwoch den 9. Juni 1847.
Hierzu eine Beilage.

Deutſchland.
Berlin. Verhandlungen der Drei-Stände-Ku-

rie. (Fortſetzung.) Zur Erleichterung fur unſre Leſer erin-
nern wir daran, daß wir heute den Schluß der Sitzung

vom 31. Mal und den Anfang der Sitzung vom 1. Juni
geben. Wir erinnern ferner daran daß die Debatte, die
denkwurdigſte und wichtigſte während des ganzen Landtags,
ſich ausſchließlich auf die Verfaſſung und die Rechte des
Landtags bezieht. Zum deſto beſſern Verſtändniß wollen
wir noch einmal die beiden Anträge der Abtheilung hier
wortlich vorausſchicken. Jn dem einen Vorſchlage ſolle
»Se. Majeſtät der König allerunterthänigſt gebeten werden,
mit Bezug auf die frühere Geſetzgebung insbeſondere auch
aus Nutzlichkeits- und innern Nothwendigkeitsgrunden, die
Einberufung des Vereinigten Landtages alle zwei Jahre
auszuſprechen. Der andere Vorſchlag brachte den Weg-
fall der Ausſchuſſe in Antrag. Unſre Leſer wollen wir end-
lich noch daran erinnern, daß auch die Rede des Juſtiz-
miniſters neben jenen Anträgen Gegenſtand der Diskuſſion
auch in den fernern Verhandlungen bleibt. Es geht ſchon
daraus hervor, wie wichtig dieſer miniſterielle Vortrag ſein
muß, weil er eben mit in das Centrum des Angriffs ge-
ſtellt iſt. Er verdient dieſe vielſeitige Pruüfung aufs Voll-
kommenſte. Der Vortrag iſt ein Kunſtblatt, herausgenom-
men aus dem Lebensbuche einer litterariſchen Notabilität.
Dieſes Kunſtblatt ſteht zur neuen Staatsordnung vom
3. Febr. ungefähr eben ſo wie Savigny's Kritik zur revi-
dirten Städteordnung.

Nach dieſen wenigen Vorbemerkungen wollen wir nun
hören, wie ſich die Abgeordneten des preußiſchen Volkes
uüber deſſen deutlich und unwiderlegbar verbriefte Rechte
ferner ausſprechen. Zuerſt ſprach Abg. Meviſſen:

Meine Herren! Den Standpunkt, den ich zu der heute vor
liegenden wichtigen Frage einnehme, glaube ich bei der Debatte
der Adreſſe hinreichend klar und beſtimmt bezeichnet zu haben ich
habe jenem Votum auf Veranlaſſung der Aufklärungen, die uns
mittlerweile und namentlich vorgeſtern durch den Herrn Juſtiz
Miniſter geworden ſind, nichts zuzuſetzen. Jene Aufklärungen
haben mich in meiner Auffaſſung der Rechte des Landes nicht eines

Anderen belehrt, ſie haben meine frühere Ueberzeugung nur beſtärkt.
Der Herr Juſtiz- Miniſter erkennt an, daß aus dem Geſetz vom
17. Januar 1820 ein Rechts-Anſpruch auf die jährliche Einbe
rufung irgend einer reichsſtändiſchen Verſammlung hervorgehe. Er
ſucht aber den Beweis zu führen, daß dieſe reichsſtändiſche Ver
ſammlung eben ſo gut die Deputation nach der Verordnung vom
3. Februar d. J. als auch der Vereinigte Landtag ſein könne;
er ſagt, daß jene Behörde, die nach dem Geſetze vom Jahre 1820
zur Empfangnahme und Prüfung der Rechnungen geſchaffen wer
den ſollte, füglicher durch jene Deputation, als durch den
Vereinigten Landtag dargeſtellt würde. Zunächſt möchte ich da
gegen reklamiren, daß das Wort Behörde für diejenige Verſamm-
lung paſſe, die in dem Geſetze vom Jahre 1820 erwähnt iſt. Jch
kann die reichsſtändiſche Verſammlung eines Landes nicht als eine
Behörde, nicht als ein Glied einer Verwaltungs-Maſchine, ſondern
nur als ein Organ zur Mitwirkung bei der Geſetzgebung, direkt
aus dem Volke hervorgegangen, ohne allen verwaltenden Charakter
betrachten. Jch vermag gar nicht einzuſehen, daß zu gleicher Zeit
mehrere reichsſtändiſche Verſammlungen kreirt werden können. Auf
dieſer Vorausſetzung beruht offenbar die Aeußerung des Herrn
Juſtiz Miniſters, daß es jeder Zeit der Krone freigeſtanden, meh
rere reichsſtändiſche Verſammlungen zu ſchaffen. Sie habe von
dieſem Rechte Gebrauch gemacht, erſtens durch die Kreirung des
Vereinigten Landtages zweitens der Ausſchüſſe und drittens der
Deputation. Das Weſen einer jeden reichsſtändiſchen Verſamm-
lung beſteht darin daß ſie die Jntereſſen des geſammten Landes
in ſich repräſentirt, und daß ſie die geſammten Volksrechte, gegen
über den Rechten und Prärogativen der Krone, vertritt. Eine
ſolche Vertretung kann bei einem Volke nur Ein mal vorhan
den ſein, und wäre es möglich, in einem und demſelben Lande
zwei reichsſtändiſche Verſammlungen zu haben ſo müßte es eben
ſo möglich ſein, dieſe zu gleicher Zeit zu berufen, alſo zwei ganz
verſchiedene Vota eines und deſſelben Volkes zu gleicher Zeit
von ſeinen Vertretern entgegenzunehmen. Es wäre dann die Ver-
tretung des Volkes in zwei oder mehrere Theile getheilt es wür-
den dann Theile, aber kein Ganzes exiſtiren. Dieſe Theilung wi-
derſpricht durchaus dem innerſten Weſen einer reichsſtändiſchen
Verſammlung und ich muß daher glauben, daß in dem Geſetz
vom Jahre 1820 nur Einer reichsſtändiſchen Verſammlung ge
dacht werden konnte und gedacht worden iſt, an einer untheilbaren



Vertretung einer Einheit, die ihrem Weſen nach nicht in mehrere
Theile zerfallen kann. Der Herr Juſtiz- Miniſter hat ſich ferner
darauf berufen, daß bei der Prüfung des Buchſtabens des Geſetzes
vom Jahre 1820 der Geiſt, der bei jenem Geſetze maßgebend ge-
weſen, zu Rathe gezogen werden müſſe Niemand kann mehr als
ich mit dieſem Argumente einig ſein ich habe nur zu wünſchen,
daß dieſe Prüfung mit Geiſt, mit dem Geiſte geſchehe, der
damals in Preußen vorgeherrſcht hat. Wenn der Geiſt herauf-
beſchworen werden ſoll, ſo muß es der Geiſt jener Zeit ſein, der
Geiſt, der das Geſetz vom Jahre 1820 diktirt hat derſelbe, der
in einer ganzen Reihe ruhmwürdiger Geſetze durch unſere ganze
Geſchichte hindurch ſich bethätigte, der Geiſt, der im Jahre 1808
ſchon für die in jenem Jahre berufenen oſtpreußiſchen Stände die
jährliche Zuſammenkunft für nothwendig erachtete; derſelbe Geiſt,
der während einer Periode von zehn Jahren dem preußiſchen Volke
fortdauernd regelmäßige ſtändiſche Central- Verſammlungen in Aus-
ſicht ſtellte; derſelbe, der im Jahre 1811 eine interimiſtiſche Na
tional Repräſentation berief, derſelbe, der 1814 durch den Mund
der preußiſchen Geſandten auf dem wiener Kongreſſe erklären ließ,
daß dieſelben Rechte, die heute hier reklamirt werden, als das Mi-
nimum der ſtändiſchen Rechte zu betrachten ſeien, die dem deutſchen
Volke zugeſtanden werden müßten es iſt endlich derſelbe Geiſt,
aus dem am 22. Mai 1815, wenige Tage vor einem zu eröffnen-
den großen Kampfe mit dem Feinde, dem Volke die ſchöne Ver-
heißung des Geſetzes von gleichem Tage entſtammt. Dieſe Reihe
von Geſetzen, deren ich bisher gedacht, welche ſämmtlich ein cen
tralſtändiſches Organ mit allen von ſeiner Exiſtenz untrennbaren
Attributen in das Staatsleben aufnehmen wollen, hat in dem Geſetze
vom 17. Januar 1820einen weiteren Knotenpunkt gefunden. Das Ge
ſetz vom 22. Mai 1815 kuündigt ſich an als ein Pfand, was dem
Volke gegeben werden ſoll dafur, daß die Grundſätze der Regie-
rung, die in den letzten Jahren das Gouvernement geleitet hatten,
es auch dauernd und fur alle Zukunft leiten würden. Ein glei-
ches unwiderrufliches Pfand des Vertrauens auf die zu berufende
Vertretung des Volkes wurde in dem Geſetze vom 17. Januar
1820 einerſeits den Gläubigern des Staates und andererſeits dem
Volke gegeben. Soll nun in jenen Verheißungen, in jenem
Pfand eine Aenderung eintreten, ſollte es ſich herausſtellen, daß
eine Abänderung der damals gegebenen Verheißung nothwendig
geworden ſo würde das doch ſtets nur auf geſetzlichem Wege
bewirkt werden können. Der Theil wurde darüber gehört werden
muſſen, der die Rechte empfangen hat, nicht aber ausſchließlich
der der das Recht gegeben, der durch das gegebene in eine heil-
ſame Beſchränkung ſeines Rechtes eingewilligt hat. Meine Her-
ren! Jch glaube, daß wir an dem Tage ſtehen, wo es ſich de
finitiv entſcheiden muß ob Rechtsgefühl und welches Rechtsge-
fuühl in unſerem Volke lebt. Das Rechtsbewußtſein, was in der
langen Zeit, die ſeit jenem Geſetz vom 22. Mai 1825 vergan-
gen, im Volke mehr und mehr und zuletzt faſt in allen Mit-
gliedern des Volkes ſich ausgebildet hat, es muß heute hier zu
Tage kommen; ich glaube, daß es heute vor Allem darauf an
kommt, das Rechtsgefuhl, das in dem Volke lebt, auszuſprechen,
es klar und unumwunden zu ſagen, daß das preußiſche Volk
ein Subjekt vom Rechte iſt und ſich als dieſes Rechts- Subjekt
weiß und betrachtet. Deiſes Bewußtſein des Volkes kann ihm
durch keine Macht der Erde genommen werden einmal erworben,
wird es daſſelbe bewahren, und heilig halten, und in Inſtitutionen
auszuprägen ſuchen. Von vielen Seiten wird dargeſtellt, daß das
Koönigthum, was wir Alle hochhalten wollen, deſſen Macht und
Würde bei jener denkwurdigen Diskuſſion der Adreſſe ſo erhaben
und ſchon aufgefaßt, als für das Wohl des Vaterlandes ſo noth-
wendig wie wohlthätig dargeſtellt wurde, daß dies Köönigthum
in ſeiner Machtfulle geſchmälert erſcheine, wenn die Rechte des
Volkes gewahrt, durch dieſe Rechte die Rechte der Krone begränzt
werden. Meine Herren! Mir ſcheint dieſe Auffaſſung einer
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weſentlichen Berichtigung zu bedürfen. Jch kann das hohe Jn-
tereſſe, was das Königthum daran haben ſoll, daß das Volk nicht
beſtimmte Rechte beſitze, nicht anerkennen. Da ſcheint mir der
Gegenſatz zwiſchen Vergangenheit und Gegenwart nicht zu liegen.
König und Volk bilden eine untrennbare Einheit zur gemein
ſchaftlichen Erſtrebung deſſelben Zweckes, der Macht und
Würde der kulturhiſtoriſchen Entwickelung einer Nation. Das
Königthum wird in ſeiner Machtfulle durch die Rechte einer
reichsſtändiſchen Verſammlung nicht geſchwächt, ſondern geſtärkt,
wie dies der Geſandte des mächtigſten Souverains der Erde, des
Königs von England auf dem wiener Kongreſſe 1814 ausdruck
lich erklärte. Die Aenderung in der Form des Staates, die aus
der Berufung von Reichsſtänden hervorgeht, iſt fur das Koöönig
thum nur von geringer Bedeutung von höchſter Bedeutung aber
für das Beamtenthum, fur diejenige Klaſſe, die in dem Staate,
welcher keine ſtändiſche Jnſtitution beſitzt, das Volk ohne Kon
trolle leitet und verwaltet. Meine Herren! Das Koönigthum iſt
in den letztgedachten Staaten uüberall an die Mitwirkung des Be-
amtenthums gebunden es kann ohne dieſes Organ keinen irgend
erheblichen Regierungsakt ins Leben treten laſſen, es kann nur
mittelſt der Beamten die Vollziehung ſeines Willens ſichern. Es
wäre aber gewiß eine ganz irrige Auffaſſung wenn geglaubt
wurde, daß das Köoönigthum, dieſen Beamten gegenuber, eine
ganz unbeſchränkte Macht beſitze und geltend zu machen vermöchte.
Die innere Geſchichte der Kabinette Europa's könnte daruüber
heilſame Lehren geben es würde nicht ſchwer ſein, den Beweis zu
liefern, daß das Beamtenthum die Macht der Krone in mehreren die-
ſer Kabinette mehr beſchränkt als es irgend eine Stande Verſamm-
lung je vermag. Jch glaube, daß in vielen dieſer Kabinette der
Wille des Königs ſich gar nicht geltend zu machen vermag, wenn
der Wille des Beamtenthums dem Koniglichen Willen entgegen
tritt. Wenn auch gegen dieſe praktiſche Auffaſſung des Beſtehen-
den geſagt werden kann und geſagt werden wird, daß es ja dem
Regenten freiſtehe, die Perſonen zu ändern, ſich andere Räthe zu
wahlen ſo iſt doch dieſe Freiheit eine ſehr relative. Woher will
das Kooönigthum dieſe Rathe nehmen, in einem Volke, das keine
ſtändiſche Jnſtitutionen beſitzt, deſſen ſchlummernde Talente keine
Gelegenheit haben, auf der Bühne des Staates hervorzutreten und
ſich geltend zu machen. Wenn das Königthum in einem buüreau-
kratiſchen Staate ſeine Raäthe andern will, wird es auf den Kreis
hingewieſen ſein, der ſich ſeinem Blicke zeigt. Das Beamten-
thum wird ſich immer aus ſich ſelber erganzen andere Rathe
werden kommen aber derſelbe Geiſt wird die neuen beſeelen,
der in den alten herrſchte gegen dieſe Macht der Verhaltniſſe,
glaube ich kann keine noch ſo entſchiedene Perſönlichkeit an-
kampfen dieſe Verhaltniſſe ſind machtiger, als die machtigſte
Perſönlichkeit! und deshalb iſt in keiner Zeit der Geſchichte das
Konigthum ganz unbeſchränkt geweſen die Entwickelung der Ge-
ſchichte aber iſt die, daß das Volk uber dieſe Schranken des Be
amtenthums hinausdringt, ſobald es ſich ſeines unverjahrbaren
Rechtes, fur ſeine höchſten Intereſſen ſelbſtſtaändig mitzuwirken,
bewußt wird, ſobald das Beamtenthum nicht mehr alle ſeine Ver-
haltniſſe und Jntereſſen allein zu erkennen und zu vertreten ver-
mag. Jn der Unzulänglichkeit des Beamtenthums, in dem er-
wachten Rechtsbewußtſein des Volkes liegt die tiefe Nothwendig-
keit, die tiefe ſittliche Bedeutung aller ſtandiſchen Jnſtitutionen,
und ich glaube, daß Niemand die Stande mit großerer Liebe be
rufen hat, Niemand mehr von ihrer Nothwendigkeit durchdrungen
geweſen iſt, als gerade unſer erhabener König.

Wir können und wollen es uns nicht verhehlen, daß wir
ſeinem freien Entſchluſſe die Berufung der Stande verdanken;
ſeiner Einſicht und Ueberzeugung daß die Jntereſſen des Landes
durch unabhängigere und ſelbſtſtändigere Organe, als das Be-
amtenthum, vertreten werden mußten. Seien wir gerecht in der

Würdigung dieſes hochſinnigen Entſchluſſes, der in der Berufung
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des Vereinigten Landtages keine Beſchrankung der Rechte der
Krone ſah. Ein weiteres Motiv, ebenfalls in der Anſicht wur
zelnd, daß durch ſtändiſche Jnſtitutionen die Rechte der Krone ge
ſchmaälert würden, ward daher entwickelt, daß die Stellung des
preußiſchen Staates nach außen weſentlich geändert wurde, wenn
ein Rechtsanſpruch des preußiſchen Volkes zur Anerkennung ge-
lange, ein Rechtsanſpruch auf ſtändiſche Verfaſſung mit allen der
ſelben weſentlichen Attributen. Meine Herren, ich glaube nicht, daß
dem ſo iſt, ich glaube nicht, daß das Ausland unſere Verhältniſſe
ſo falſch auffaßt, ich glaube, daß in Preußen ſeit vielen Jahren
Niemand daran zweifelt, daß es oft genug ausgeſprochen daß
es oft genug ſeit funfzig Jahren und länger von unſeren Fürſten
anerkannt worden iſt, daß wir nicht in einem abſoluten Staate,
ſondern in einem Rechtsſtaate leben und daß es ſich in dieſem
Augenblicke nicht von Umbildung des Weſens dieſes Staates, ſon
dern nur von Ausbildung der für ihn zeitgemäßen Formen han-
delt. Sollte das Ausland die irrige Anſicht gehabt haben daß
wir in einem abſoluten Staate lebten ſo wäre es am dringendſten
an der Zeit daß das preußiſche Volk den Rang unter den Völkern
Europa's, der ihm gebührt, zur Anerkennung bringe, dadurch, daß
es dieſe falſche Anſicht berichtigt und vernichtet. Es wird zur Ver
ſtärkung der aus dem von mir beſtrittenen Standpunkte entnom-
menen Bedenken noch angeführt, daß mit der Auffaſſung Preußens
als abſoluter Staat wichtige Beziehungen zu dem Auslande zu
ſammenhängen, daß bei einer veränderten Auffaſſung unſere ganze
politiſche Stellung, unſere Bündniſſe und Verbindungen in Eu-
ropa in Frage kommen können. Auf dieſe nach meiner Anſicht
mit der Würde unſeres Volkes nicht verträglichen Bedenken er
laube ich mir zu entgegnen: wohlan denn, ſind wir nicht mehr
das Volk von 1756, nicht mehr das Volk, welches ein Helden
könig gegen ganz Europa zu führen vermochte, nicht das Volk
von 1813, was ſeine eigenen Verhältniſſe ſelbſt zu ordnen den
Muth hatte? welches auf die Anſichten des Auslandes und die
Verbindungen mit demſelben nur inſoweit Werth legen will, als
ſie mit ſeiner Würde vereinbar erſcheinen? Es ſcheint mir auch
mit dieſem Standpunkte vereinbar

(Der Redner wird durch Geräuſch unterbrochen.)
Marſchall: Es iſt nicht möglich den Redner zu hören

wenn Privatgeſpräche geführt werden.
Abgeordn. Meviſſen: Ja dafür weſentlich, daß das Volk

ſeine Rechte klar auffaſſe und daß die Stände dieſe Rechte der
Krone gegenüber vertreten. Jch weiß nicht, inwiefern die Worte
des Königlichen Herrn Kommiſſars, die wir ſo eben vernommen
haben geeignet ſind auf dieſe Vertretung beſchränkend einzuwir-
ken ich vermag das in dieſem Augenblicke nicht zu beurtheilen,
behalte mir aber vor, darauf näher einzugehen wenn ſich in dem
Laufe unſerer Verhandlungen ergeben ſollte, daß der Standpunkt
des Rechtes, ſo wie ich ihn auffaſſe, in dieſem Saale nicht zu
einer erwünſchten Feſtſtellung gebracht werden könnte

(Der Sprecher wird abermals durch Lärmen unterbrochen.

Marſchall: Jch muß nochmals zur Ruhe auffordern, weil
man den Redner nicht vernehmen kann.

Abgeordn. Meviſſen: Das preußiſche Volk wird mit ganz
anderem Gewicht in die .Wagſchale Europa's fallen, wenn es
ſeinen inneren Rechtszuſtand geordnet, ſeine Jnſtitutionen aus
gebildet hat, als heute, wo ſich die Ungewißheit, die in unſerem
Volke vorhanden iſt, das Schwanken unſerer ſtaatsrechtlichen For-
men ſich dem Blicke Europa's nicht ganz zu verbergen vermag.
Wir werden einen weiteren, höchſt bedeutenden Schritt zu jener
Einheit mit dem geſammten deutſchen Vaterlande, die von uns
ſo lebhaft angeſtrebt wird, thun, wenn wir unſere Jnſtitutionen
auf dieſelben Rechtsbegriffe, die in den übrigen conſtitutionellen
Staaten Deutſchlands ſeit langen Jahren zur Anerkennung gelangt
ſind und fortdauernd dort gelten, ſtützen. Jch frage, wird die
Macht und das Anſehen unſeres Königs geſchwächt werden wenn
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er über 17 Millionen freier Menſchen, die ihrer Freiheit bewußt
geworden ſind, die ſich der Anerkennung derſelben in einer bewähr
ten Verfaſſung erfreuen herrſcht? Wenn es auch die fernſte
Ferne weiß, daß er ſeinen Stolz, ſeine Macht und feinen Ruhm
darin findet, in der gegenſeitigen Anerkennung der Rechte, in
der vollen Uebereinſtimmung ſeines Rechtes und der Rechte dieſer
17 Millionen Unſer großer König Friedrich II. ſagte am Abend
ſeines thatenreichen Lebens, was er mit Flammenzugen in das
Buch der Geſchichte eingetragen, daß er müde ſei, über ein Volk
von Sklaven zu herrſchen, und ſprach dadurch vielleicht in An
wandlung augenblicklichen bitteren Unmuthes aus, daß ſein Volk,
wie redlich es auch gekampft und geſtrebt, dem erhabenen Genius
ſeines Königs nicht ganz zu folgen vermocht hatte! Unſer hoch
ſinniger Koönig, glucklicher in dieſer Beziehung wie ſein großer
Vorfahr, wird mit Stolz und Freude es anerkennen, daß ſein
Volk reif geworden, daß ſein Volk, mit tief ſittlichem Bewußt-
ſein, mit offenen Augen mit ihm wandelnd, mündig geworden iſt
und auf ſeiner Königlichen Bahn ihn begleiten will! Giebt es
denn eine höoöhere, ſchoönere Aufgabe fur Fürſten, als die, an der
Spitze freier Völker zu ſtehen, freie Völker auf ihren Wegen zu
leiten und zu begleiten? Eine ganz andere Kraft wird darge
ſtellt durch die germaniſchen Stamme, wenn 40 Millionen Deut-
ſche, die alle an dem Geſchicke des Vaterlandes auf das innigſte
theilnehmen, weil ſein Geſchick ihr eigenes Geſchick iſt, mitwirken
zur Begrundung ſeiner Macht und Würde nach innen und nach
außen als wenn ſie ſtumpſinnig ſchlummern. Meine Herren,
dem Rechtsbewußtſein im Volke, dem ich das Wort zu reden
mich bemuhte, würde es nicht entſprechen, wenn durch irgend
eine Bitte, ohne klare Hinweiſung auf das Recht, fortan jähr-
lich als Reichsſtaände zuſammenzutreten, welches ich dargethan zu
haben glaube, dieſes Recht in Frage geſtellt würde. Jede Bitte
um Verleihung dieſes Rechtes ohne beſtimmt formulirten Rechts-
anſpruch würde ſagen daß dieſe Rechte dem Volke gewahrt, aber
auch, daß ſie dem Volke abgeſprochen werden kounnen. Jch gebe
gern zu, daß die Ausübung unſerer Rechte zur Zeit der freien
Königlichen Entſcheidung unterworfen iſt, daß wir Se. Majeſtät
zu bitten haben unſere Rechte anzuerkennen, uns ihre Ausuübung
zu geſtatten. Aber ein Recht, was ich beſitze, mag es auch noch
ſo lange dauern, bis es anerkannt wird, das kann ich nicht
durch eine Bitte um neue Verleihung in Frage ſtellen. Jch glau-
be, es mir und meinen Kommittenten ſchuldig zu ſein, dieſes Recht
in ſeinem vollen Umfange zu verwahren, daſſelbe meinen Kindern
zu vererben, dadurch, daß ich die Ueberzeugung ſeines ungeſchma
lerten Fortbeſtehens, auch wenn es einſtweilen nicht zur Aus
übung gelangen ſollte, in ihnen fortpflanze und ungeſchwächt le
bendig erhalte. Ein Volk, was ſeiner Rechte bewußt iſt wird
dieſelben ich bin davon feſt überzeugt, fruher oder ſpäter aner
kannt ſehen. Von dieſem Standpunkte aus ſchließe ich mich dem
Amendement an, was ein verehrter Redner der Ritterſchaft aus
Weſtfalen geſtellt hat, dahin zielend, daß Se. Majeſtät gebeten
werde, das in dem Geſetze vom 17. Januar 1820 dem Volke
verbriefte Recht jährlich wiederkehrender reichsſtandiſcher Ver
ſammlungen anerkennen und die Ausbildung deſſelben geſtatten zu
wollen.

Burgermeiſter Gier meinte, vom civilrechtlichen Stand-
punkte aus ſei eine Vereinigung aller Anſichten uüber den
Rechtsanſpruch auf die periodiſche Wiederkehr der ſtandi-
ſchen Verſammlung unmöglich. Dagegen fand er es nach
dem Gedanken, nach dem Geiſte und nach dem Sinn der
königl. Verheißungen und Patente von 1815, 1820 und
1823 unzweifelhaft und in dem Weſen der Stande eines
Reichs ſowie nach Nuützlichkeits- und Nothwendigkeitsgrun-
den ganz unerläßlich, daß den Ständen eine regelmäßige,
periodiſche Zuſammenkunft zugeſichert werde. Durch die
Stände, wenn ſie nicht bloß als Laſtenauflage-Jnſtitut zum
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Schuldenmachen und Steuerbewilligen beſtimmt waären,
würde die Einſeitigkeit, der Egoismus und die Leidenſchaft-
lichkeit der Beamten aufgehoben. Der Landrath Haw aus
der Rheinprovinz erklärte, es ſei ihm nicht gelungen, aus
den fruühern Geſetzen einen rechtlichen Anſpruch auf die Pe-
riodicität des Vereinigten Landtags herauszufinden. Der
Freiherr v. Lilien-Echt hauſen aus Weſtphalen ſagte,
er ſei kein Freund von Surrogaten, wenn man das Origi-
nal unter denſelben Bedingungen haben könnte. Die Aus-
ſchuüſſe verwarf er als ein ſolches Surrogat. Wegen der
Botſchaft vom 22. April ſei aber eine Bitte um regelmäs-
ßige Einberufung uüüberfluüſſig, man ſolle doch mit dergleichen
Geſuchen bis zum zweiten Landtage, wo man erfahrungs-
reicher geworden wäre, warten. Statt die Krone mit Bit-
ten zu beſtuürmen, ſolle man ihr immer und immer, auch nach
der Dankadreſſe, wieder danken fur den vollkommen guten
und bildungsfähigen politiſchen Anbau des Vereinigten
Landtags. Der Graf v. Gneiſenau aus der Provinz
Sachſen bekannte, daß er das Patent vom 3. Febr. als
eine Einfuhrung der fruühern Geſetzgebung ins Leben be-
trachte.“ „Dieſe frühere Geſetzgebung hat ſeit
30 Jahren geſchlafen; ich ſehe alſo nicht ein“, ſagte
er wie man vollkommne Rechtsanſpruche auf etwas
begruünden will, was 30 Jahre geruht hat und nie in
Ausführung getreten iſt; ich ſehe ferner nicht ein, wie man ein
ſolches Recht, wenn es exiſtirte, geltend machen wollte,
wo kein entſcheidender Richter einen Ausſpruch thun kann.
Die Abgg. v. Platen und Tſchocke erklärten ſich fur die
Anträge des Gutachtens und das Amendement des Frei-
herrn v. Vincke. Der Abg. v. Manteuffel der Erſte,
Beamter im Miniſterium des Jnnern, appellirte an das
hochherzige Vertrauen und an die weiſe Vorſicht der Kurie,
die ihr vorgeſchlagene Petition an den König abzulehnen.
Was den Rechtsboden betrifft ſo definirte er ihn ſo: Was
mit des Königs Unterſchrift in der Geſetzſammlung ſteht,

iſt ein Geſetz. Die Verordnungen vom 3. Febr. ſtehen in
dieſer Sammlung mit der koöniglichen Unterſchrift, folglich
bilden ſie den Rechtsboden. Die fruhern Geſetze ſtehen auch
in der Geſetzſammlung, aber ſie ſind abgeſchafft durch das
neue Geſetz“. Der Oberpraſident v. Meding meinte,
durch die Wiederholung des Vereinigten Landtages inner-
halb vier Jahren durch das jaährliche Zuſammenkommen
der ſtändiſchen Deputation fur das Staatsſchuldenweſen
und durch das öoftere Zuſammentreten der Ausſchuſſe ſei
jeder Rechtsanſpruch auf Periodicitaät gewährt. Aber aus
Nutzlichkeitsgruunden wünſchte er, daß dem Vereinigten
Landtage ausſchließlich die Periodicität ertheilt werde. Der
Abg. Siebig erklärte ſich fur die Petitionen und fur das
Amendement des Freiherrn v. Vincke. Hiermit ſchloß die
Sitzung.

Sitzung am 1. Juni. Der Freiherr v. Vincke
machte auf die Abnahme der Rechnungen der Hauptver-
waltung der Staatsſchulden aufmerkſam. Er ſagte: Es
iſt in der Verordnung vom 3. Febr. uüber die Bildung des
Vereinigten Landtages, und zwar in dem H. 8, dem Land-
tage die Befugniß ubertragen worden, nach Artikel 13 der
Verordnung von 1820: die Rechnungen der Hauptver-
waltung der Staatsſchulden auf Grund der durch die De-
putation fur Staatsſchuldenweſen zu bewirkenden vorlaufi-
gen Prufung abzunehmen und mittelſt beſonderer Gutachten
zur Decharge Sr. Majeſtät vorzulegen c. Da der Ver-
einigte Landtag in dieſem Augenblicke zuſammen iſt, ſo kann
von dieſer Uebernahme, von der Abnahme der Rechnungen
durch den Ausſchuß keine Rede ſein, ſondern es wird

dies eine Funktion ſein, die der Vereinigte Landtag wahr
zunehmen und zu erfüllen hat. Der Marſchall gab unter
Zuſtimmung des Kommiſſars ſeine Bewilligung zur Pru-
fung der genannten Rechnungen durch eine Abtheilung. Zu-
gleich wurde angezeigt und die Kabinetsordre mitgetheilt,
daß der Landtag bis zum 19. Juni verlängert worden ſei.

Der Abg. v. Metternich trug auf Abſtimmung an,
wurde aber vom Marſchall unterbrochen.

Ohne Diskuſſion trat hierauf die Drei-Stände- Kurie
dem Beſchluſſe der Herren- Kurie bei, daß die Mitglieder
der einen Verſammlung den Verhandlungen der andern als
Zuhörer beiwohnen duürfen.

Alsdann wurde die Debatte über die fruhern und neue-
ſten Rechte des Vereinigten Landtags fortgeſetzt. Abg.
Raſch aus Naumburg erklärte ſich dafur, daß die ſtän-
diſche Deputation fur das Staatsſchuldenweſen wegfalle und
deren Funktion auf eine vom Vereinigten Landtage in ge-
woöhnlicher Art zu ernennende Abtheilung uübergehe. Die
zwei bäuerlichen Abgeordneten Krauſe und Berndt aus
Schleſien erklärten ſich unter lauter Zuſtimmung fur die
Aufrechthaltung der ältern Rechte. Wir haben die Ge-
ſetze von 1807, dadurch ſind wir Bauern gekraftigt; das
iſt der Anker, an dem wir halten ſagte Krauſe
das Geſetz von 1820 iſt uns eben ſo heilig Der

Abgeordnete Landrath v. Manteuffel der Zweite hielt
eine Periodicität gar nicht fur räthlich, aus Grunden, die
der Redner nicht anfuhrte. Eben deswegen verwarf er auch
die Ausſchuſſe. Fur und wider die gutachtlichen Anträge
ſprachen die Abg. Heyer aus Halberſtadt, Werner aus
Brieg, v. Brunneck aus Preußen, Direktor v. Scha-
dow, der die Buühne verlaſſen mußte, weil er ſeine
Rede ableſen wollte, v. d. Schulenburg. Der Abgeord-
nete v. Donimierski aus Preußen bekämpfte beſonders
die Ausſchuſſe. Um den Unwerth der Ausſchuüſſe ins
Licht zu ſtellen führte er Einiges aus der Geſchichte der
deutſchen Stände an. Er ſagte:

Jch erlaube mir m. H., aus der Geſchichte der Provinz
Preußen ein hiſtoriſches Faktum hier mitzutheilen. Vor 200
Jahren, als die Stände im vollen Genuſſe ihrer Rechte wa-
ren, erwählte der preußiſche Landtag eine extraordinaire Con
vocation, wie er es nannte, für einzelne beſondere Geſchäf-
te. Dies veranlaßte, daß der große Churfürſt die ordent-
lichen Landtage nicht mehr berief, ſondern nur dieſe extra
ordingire Convocation. Das Land wie die Stände wa-
ren damit unzufrieden, und die Mitglieder dieſer Convo-
cation erklärten 1649 ſie betrachteten ſich nicht als
Vertreter des Landes, ſondern nur als Privat Perſo-
nen. Es entſtand dadurch ein ſo großes Mißvergnügen im
Lande und ein ſolches Mißtrauen zwiſchen dem Kurfürſten und
den Ständen, daß die Stände dem großen Kurfürſten, als er
im Jahre 1657 die Souverainetät über Preußen durch den
welauer Traktat erhielt, ſechs Jahre lang die Huldigung ver-
weigerten, und erſt 1663, als er die Aſſekuranz-Akte ertheilte
und die alten Rechte der Stände beſtätigt hatte, wurde ihm
die Huldigung von den Ständen geleiſtet. Etwas Aehnliches
geſchah in Sachſen, noch ein Jahrhundert früher. Es war
auch in den vierziger Jahren. Dieſes Decennium ſcheint über-
haupt mit den Kalamitäten der Ausſchüſſe zu thun zu haben.

Jm Jahre 1846 wählten auch dort die Stände einen Aus
ſchuß. Kurfürſt Moritz verlangte von dem Landtage, er ſollte die
ſem Ausſchuſſe das Steuer-Bewilligungsrecht ertheilen. Es ent
ſtanden große Zwiſtigkeiten zwiſchen den Ständen und dem Kur-
fürſten, und der Kurfürſt wurde genöthigt, den allgemeinen Land
tag zu berufen. Meine Herren! Die Geſchichte lehrt uns alſo,
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daß ſtändiſche Ausſchüſſe nur dazu dienen
Volk und Fürſt zu ſäen.
ſer erſte Vereinigte Landtag die Aufgabe hat,

Mißtrauen zwiſchen
Erwägen wir, meine Herren, daß die-

die Elemente zu
legen. Je einfacher, deſto ſicherer und

Weiter entwickeln wird ſich dieſe Verfaſſung bei
wie es bei uns beſteht, dem Charak-

ter und dem Geiſte des Volkes gemäß. Der Geiſt des preu-
ßiſchen Volkes iſt ein beſtimmter, er iſt der des Fortſchrittes.
Jn dieſem Geiſte hat ſich Preußen an die Spitze der Reforma-
tion geſtellt, in dieſem an die Spitze des Freiheitskrieges im
Jahre 1813, in dieſem Geiſte iſt die Geſetzgebung von 1815
bis 1820 gegeben durch ihn iſt Preußen mit nur 15 Millio-
nen Einwohnern zu einer europäiſchen Großmacht geworden,
und dieſer Geiſt herrſcht noch, und er wird die Formen der
Verfaſſung bilden wie der Gedanke das Wort findet. Meine
Herren! Hüten wir uns, in die erſte Grundlage der Verfaſ-
ſung Elemente hineinzulegen, die nach allen Erfahrungen der
Geſchichte nur Zwieſpalt zwiſchen Fürſt und Volk herbeiführen.

Der folgende Redner war der preußiſche Deputirte
v. Saucken, deſſen Vortrag mit ſturmiſchem Beifall auf-
genommen wurde. Er erklarte, daß die Expoſition des Mi-
niſters v. Savigny fur ihn keine uüberzeugende Kraft gehabt
habe und daß er unwandelbar des feſten Glaubens ſei, alle
Punkte der Geſetzgebung von 1820 beſtänden noch jetzt zu
Recht, ſo weit ſie nicht unmittelbar durch die Patentgeſetz-
gebung vom 3. Febr. aufgehoben wären, es waren aber keine
von den ältern Beſtimmungen aufgehoben, weil in dem
neuen Geſetze die herkommliche Formel: Alle andern Be-
ſtimmungen ſind aufgehoben“ nicht gebraucht ſei. Deshalb
ſtimmte er dem Amendement des Freiherrn v. Vincke bei
und forderte die Verſammlung in feurigen Worten auf, den
durch das Amendement gegebenen Rechtsboden, als den
feſteſten und allein ſicherſten Standpunkt des Landtags, zu
behaupten und zu wahren. Dazu waren die Abgeordneten
als die geborenen Räthe der Krone wenigſtens eben ſo
dringend berufen als die ernannten Räthe der Krone.

einer Verfaſſung zu
feſter ſind ſie.
dem öffentlichen Leben,

Graf v. Finkenſtein aus Preußen ſtimmte ganz
und gar gegen die Abtheilung, wenn ſie wirklich Rechte
fur die regelmäßige Wiederkehr des Vereinigten Landtags
geltend machen wolle; er ſtimmte gegen die Ausſchuſſe,
wunſchte aber Periodicitaät der Verſammlung. Graf von
Merveldt, Landrath in Weſtphalen, ſtellte, nach-
dem er verſucht hatte, die Buüüreaukratie als Zwiſchenſta-
tion zwiſchen Krone und Volk zu charakteriſiren, ein lan-
ges Amendement im Sinne der Buüreaukratie, das die Ver
ſammlung aber ſogleich ablehnte. Außer den Genannten
ſprachen zum Theil in ſehr beredten Worten fur die Ver
faſſungsrechte Mohr aus Koblenz, Aldenhoven aus Zons
in der Rheinprovinz, Lenſing aus Emmerich, Freiherr
v. Mylius aus der Rheinprovinz, und gegen dieſe Rechte
der ritterſchaftliche Abg. v. Bismark-Schönhauſen
aus der Provinz Sachſen. Alsdann hielt der Criminalrath
Grabow aus Prenzlau, derſelbe, deſſen Petition die Ab-
theilung dadurch ausgezeichnet hatte, daß ſie dem Gutach-
Ke als begrundende Beilage beigedruckt ward folgende

ede:
Es ſind hier ſchon ſo viele hochwichtige Worte für meinen

Antrag gefallen, daß ich es kaum wage, die hohe Verſamm-
lung noch ferner mit der Beſchlußnahme hinzuhalten. Gleich-
wohl ſcheint es mir im Jntereſſe der Sache nothwendig zu ſein,
daß ich als Antragſteller die wenigen Punkte, die von den
übrigen Herren Rednern noch nicht vorgebracht ſind, jetzt kürz-
lich noch zur Sprache bringe.
Antrage geſehen haben, auf dem Boden des Rechts.

Jch ſtehe, wie Sie aus meinem
Auf die

ſem Boden muß ich mich, vermöge meiner ganzen Perſönlich-
keit, bewegen. Das Geſetz von 1815, das Geſetz von 1820,
beide ſind organiſche Staats-Grundgeſetze, beide haben dadurch
Geſetzeskraft erhalten, daß ſie in der Geſetz- Sammlung pu-
blizirt ſind. Das Geſetz vom Z. Februar d. J. iſt ebenfalls
ein organiſches Staats-Grundgeſetz, durch ſeine Publication hat es
ebenfalls geſetzliche Kraft erhalten. Zwiſchen der älteren Geſetzge
bung von 1815 und von 1820 und der Geſetzgebung von dieſem
Jahre habe ich, wie meine Petition ergiebt, vier Widerſprüche
wahrgenommen und da ich nun der Anſicht bin, daß die Ge-
ſetzgebung von 1815 und 1820 durch das Geſetz von dieſem Jahre
nicht ohne Weiteres hat aufgehoben werden können weil des
verſtorbenen Königs Majeſtät in dem Geſetze von 1820 ausdrück-
lich erklärt haben, daß es unwiderruflich ſei, weil des verſtorbenen
Königs Majeſtät in dieſem Geſetze von 1820 ausdrücklich erklärt
haben, daß nach den in jenem Geſetze enthaltenen Grundſätzen die
Verwaltung ſich nur bewegen ſoll, weil des Königs Majeſtät aus
drücklich erklärt haben daß Sie ſelbſt ſowohl, als auch die Nach
folger an der Krone, daran gebunden ſeien weil Sie endlich ſelbſt
bemerkt haben daß alle Verwaltungs- Behörden für die pünktliche
Ausführung verantwortlich gemacht ſeien; ſo habe ich aus allen
dieſen Gründen geglaubt, daß durch das Geſetz vom 3. Februar
a. C. das Geſetz von 1820 in keiner Weiſe alterirt werden dürfe.
Wenn dies aber richtig iſt, meine Herren, dann habe ich den
Rechtsboden gefunden, der hier ſo vielfältig als nicht vorhanden
angegeben worden iſt. Mit Rückſicht auf dieſe Vorbemerkung
muß ich nun auf das zurückkommen, was ein geehrter Herr Red
ner aus meiner Provinz angegeben hat, wenn er geſtern erklärte,
durch das Geſetz vom 3. Februar ſei die frühere Geſetzgebung de
rogirt worden. Jch glaube ſchon im Eingange nachgewieſen zu
haben daß dies nicht möglich war. Jch berufe mich aber außer
dem auf Geſetzesſtellen, aus denen hervorgeht daß ein Geſetz nur
dann derogirt, abgeſchafft, aufgehoben worden iſt, wenn des Kö
nigs Majeſtät mit ausdrücklichen Worten es erklärt haben. Dies
beſtimmt F. 59 der Einleitung zum Allgemeinen Landrecht. Ja,
dieſes Allgemeine Landrecht erklärt, daß, wenn auch in einzelnen
Fällen erlaſſene Verordnungen die Aufhebung beföhlen, dadurch
die Aufhebung noch nicht erfolgt ſei, nämlich im nächſtfolgenden

60. Jch kann daher nicht zugeben daß durch die neuere Ge
ſetzgebung die ältere Geſetzgebung derogirt worden ſei. Wenn fer-
ner an dem heutigen Tage ein verehrter Redner aus meiner Pro
vinz erklärt hat, daß dieſes Geſetz vom 3. Februar ein organiſches
Geſetz ſei, und daß mit Rückſicht auf dieſen Charakter an dieſem
Geſetze nichts geändert, zu dieſem Geſetze kein Zuſatz gemacht wer
den könne, ſo muß ich ebenfalls dieſe Anſicht beſtreiten, und
zwar aus den von mir im Eingange ſchon entwickelten Gründen,
nämlich mit Rückſicht auf die von des verſtorbenen Königs Ma-
jeſtät gemachten Feſtſetzungen für das Geſetz von 1820. Nach-
dem ich auf dieſe Weiſe den Rechtsboden gewonnen habe ſo gehe
ich weiter, um die Widerſprüche auseinanderzuſetzen, die ich zwi-
ſchen der älteren und neueren Geſetzgebung gefunden habe, und
ich folge in dieſer Beziehung dem Gutachten, ſo daß ich mich
zuerſt darüber erkläre, ob ein Rechts-Anſpruch dafür begründet
ſein könne, daß die Ausſchüſſe wegfallen. Jn dieſer Hinſicht
muß ich bekennen, daß nur Eine aus den Provinzial Ständen
hervorgegangene oder, wie es in dem Geſetze von 1815 heißt, ge
wählte reichsſtändiſche Verſammlung nach den Geſetzen von 1815
und 1820 der Nation verliehen worden. Dies geht aus dem
Wortlaute dieſer beiden Geſetze, die ſchon mehrmals hier citirt wor
den ſind, unumſtößlich, und wenn man dieſen Worten nicht Ge-
walt anthun will, unverbrüchlich, wie nicht minder aus dem Geiſte
der Geſetzgebung von 1810 bis 1820 unwiderleglich hervor. Aus
der Geſetzgebung von 1810 bis 1820 wiederhole ich. Jm Jahre
1815 beſtimmten nämlich des Königs Majeſtät, es ſolle eine
Vertretung des Volkes eintreten. Dieſe Volks- Vertretung ſollte aber



eine ſtän diſche ſein denn ich muß den F. 1 dieſer Verordnung
mit F. 3 verbinden, und da komme ich ganz nothwendig dahin,
daß nur eine ſtändiſche Vertretung hat vorhanden ſein ſollen.
Jn dieſer Verordnung iſt ausdrücklich beſtimmt, daß eine Kom-
miſſion zuſammentreten ſolle, um theils die Organiſation der
Provinzial-Stände, theils die Organiſation der Landſtände zu
ſchaffen theils endlich aber, um die Verfaſſungs- Urkunde mit
Männern aus den Provinzen und mit Beamten zu berathen.
Dieſe Verfaſſungs- Urkunde iſt bis heute noch nicht erſchienen,
wohl aber ergeben die Geſetze, nämlich das Geſetz über die
Bildung des Staatsraths, daß man eine ſolche Verfaſſungs-
Urkunde bearbeiten ſollte. Es ergiebt ferner die Allerhöchſte
Kabinets-Ordre, gleich nach Einführung des Staatsraths erlaſ-
ſen, vom 30.' März 1817, wenn ich nicht irre, daß eine Kom-
miſſion aus Beamten des Staats zuſammengeſetzt wurde, um
dieſe Urkunde zu verfaſſen und des Königs Majeſtät vorzule-
gen. Zu dieſen von dem Vertrauen des Königs berufenen Män-
nern gehörten auch zwei Räthe der Krone, die wir heute hier
anweſend finden der Herr Miniſter der geiſtlichen Angelegen-
heiten und der Herr Miniſter der Geſetzgebung. Die Verfaſ-
ſungs Kommiſſion ging an ihr Werk. Wie weit ſie damit ge
diehen, darüber iſt nichts Näheres, meines Wiſſens wenigſtens,
zur öffentlichen Kunde gekommen; jedoch noch im Juni 1819
glaubte man mit Beſtimmtheit, daß eine ſolche Verfaſſungs-
Urkunde bald promulgirt werden würde. Nun, meine Herren,
komme ich zu dem zweiten Geſetze von 1820. Dieſes Geſetz
von 1820 ſtellt uns, abweichend von dem Geſetze von 1815,
dem Namen nach, Eine reichsſtändiſche Verſammlung hin und
legt dieſer reichsſtändiſchen Verſammlung gewiſſe Attribute bei.
Wenn ich bedenke, wie kurz der Zeitraum zwiſchen der Zeit ge-
weſen iſt, wo man über die Verfaſſungs- Urkunde berieth, und
zwiſchen der Zeit, wo dieſes Geſetz von 1820 erging, ſo will
es mich bedünken, als hätte man in dem Geſetze von 1820
das wiederholt, was in der Verfaſſungs Urkunde künftighin hat
ausgeſprochen werden ſollen; mit anderen Worten, ich glaube
daß in der projektirten Verfaſſungs- Urkunde Reichsſtände an-
geordnet ſind, ich glaube, daß dieſen Reichsſtänden beſtimmte
Attribute ſchon in dieſer Verfaſſungs- Urkunde beigelegt ſind,
ich glaube, daß dieſe Reichsſtände jährlich haben wiederkehren
ſollen. Wenn mich dies nicht trügt, dann, glaube ich, läßt
ſich auch weiter bei dem Staatsſchulden- Geſetze aus dem Geiſte
der ganzen Geſetzgebung erklären daß dort von Reichsſtänden,
von der Unterordnung des geſammten Staatsſchuldenweſens un
ter dieſe Reichsſtände die Rede iſt, und daß die Staatsſchulden
Verwaltungs Behörde verpflichtet worden iſt dieſen Reichsſtänden
alljährlich Rechnung zu legen. Daß aber in der Verfaſſungs- Urkunde
von ähnlichen Attributen, wie ich ſie eben angedeutet habe, die
Rede geweſen ſein wird, muß ich daraus ſchließen, daß auf dem
Wiener Kongreſſe von Seiten der preußiſchen Geſandten mehr-
fach Anträge auf Feſtſtellung der Bundesakte vorgelegt worden
ſind, und daß es in dieſen Anträgen ausdrücklich heißt, es ſolle
eine periodiſche Wiederkehr der landſtändiſchen Verſammlungen
als Bedingung hingeſtellt ſein, weil ſonſt der Zweck nicht er
reicht werden könne, den man mit einer ſolchen Verſammlung
verbinde. Jm Februar 1815 nämlich iſt ein Entwurf einer
Verfaſſung des zu errichtenden deutſchen Staatenbundes von
dem Königlich preußiſchen Herrn Bevollmächtigten eingereicht
worden. Da heißt es 9. 82 und ferner:

„Jn allen deutſchen Staaten ſoll entweder die vorhandene
ſtändiſche Verfaſſung erhalten oder eine neue eingeführt
werden.“

9. 83
Die Art der Einrichtung derſelben ſteht jedem Staate

frei und richtet ſich nach den Lokal Verhältniſſen und der
bisherigen Verfaſſung jedes Landes.“
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Es dürfen aber in Anſicht der periodiſchen Verſammlun-
gen der Stände, des Rechts der Regierung, ſie wieder auseinan
dergehen zu laſſen und des in Bezug auf die zwiſchen den Stän-
den und der Regierung nothwendigen Mittheilungen einge
führten Geſchäftsganges keine Beſtimmungen gefaßt werden,
welche den Endzweck ihrer Einrichtung ganz oder groöößtentheils
vereiteln würden.

d. 84.
Die eingerichtete Verfaſſung wird dem Bunde vorgelegt

und befindet ſich, ſo wie dies geſchehen, unter dem Schutze
deſſelben, wird von ihm vertreten und kann nicht ohne Zu
ſtimmung der Stande und eine Mittheilung an den Bund
abgeandert oder aufgehoben werden. Daſſelbe gilt von allen
nachher zwiſchen dem Landesherrn und den Ständen abge
ſchloſſenen Verträgen.“

85.
„Unabhängig von der Verſchiedenheit landſtandiſcher Ver

faſſungen in den einzelnen Landern, beſitzen alle deutſche
Stände folgende Rechte:

a) Das der Mitberathung bei Ertheilung neuer allgemei-
ner die perſönlichen und Eigenthumsrechte der Staats-
burger betreffenden Geſetze.

9. 86.
Das der Bewilligung bei Einführung neuer Steuern

oder bei Erhöhung der r vorhandenen.
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c) Das der Beſchwerdefuhrung uüber Mißbrauche oder Man
gel an der Landesverwaltung, worauf ihnen die Regie-
rung die nöthige Erklärung daruber nicht verweigern darf.

88.
d4) Das der Schuützung und Vertretung der eingefuührten

Verfaſſung und der durch dieſelbe und durch den Bun-
desvertrag geſicherten Rechte der Einzelnen bei dem Lan-
deshern und bei dem Bunde.“

Hieraus, meine Herren, werden Sie die Ueberzeugung
gewinnen, daß man ſchon zu der Zeit beſtimmte Attribute für
die centralſtändiſche Verſammlung hatte. Dieſe Attribute, glau-
be ich, ſind in der Verfaſſungs- Urkunde näher eroörtert, regu-
lirt, näher feſtgeſtellt worden. Wenn dies der Fall iſt, wenn
ich nachgewieſen habe, wie von dieſen Attributen einige in das
Geſetz von 1820 ubergegangen ſind, ſo glaube ich, auch den
Beweis geliefert zu haben, daß nach dem Worte und nach dem
ganzen Geiſte der damaligen Geſetzgebung Rechte den Standen
durch das Geſetz von 1820 erworben worden ſind. Dieſe Rechte
ſind jährliche Rechnungslegung vor der reichsſtändiſchen Ver-
ſammlung. Außerdem aber iſt in eben jenem Geſetze von 1820
noch ein zweites Recht der reichsſtändiſchen Verſammlung zuge-
theilt, nämlich daß die reichsſtäandiſche Verſammlung alljährlich
nach dem Schluſſe der Rechnung die Staatsſchulden Dokumente
in Empfang nehme und mit dafür ſorgen ſolle, daß ſie bei dem
Kammergerichte deponirt werden. Man hat vielfach behauptet,
das ſeien Rechte untergeordneter Art, die könnte ebenfalls die
Deputation ausüben, ſie waren auch bei dem Staatsrathe nur
durch eine Deputation geubt worden es waäre der Verſchluß
der Papiere durch eine Deputation des hieſigen Magiſtrats mit
erfolgt, und es kaäme nicht darauf an, daß die reichsſtändiſche
Verſammlung zugezogen werde. Meine Herren, ich ſehe dieſe
Rechte anders an. Sie ſind Garantieen Garantieen fur die
Gläubiger des Staats und Garantieen für das Volk, welches
nach dem Eingange des Geſetzes von 1820 in ſeiner Geſammt-
heit die Schulden mit zu übertragen hat. Wenn dies nun Ga-
rantieen ſind, dann achte ich doch dafur, daß ſie gerade nur
der reichsſtändiſchen Verſammlung ge ühren, und aus dieſem
Grunde muß ich daher für mich wenieſtens in den Anſpruch
eingehen, daß die Reichsſtände alljährlich zuſammenzukommen
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haben, um dieſe Garantieen, dieſe gewichtigen Garantieen zu
üben. Mit dieſem Rechte hängt nun aber ganz eng zuſammen,
daß die Ausſchüſſe, wie ſie durch das Geſetz vom 3. Februar
gebildet ſind, auch fur die Folgezeit nothwendigerweiſe wegfal-
len muſſen.

Der Herr Miniſter der Geſetzgebung hat in dem uns mit-
getheilten Vortrage bei der Gelegenheit, wo nachgewieſen wer
den ſollte, daß aus dem Geſetze von 1820 keine alljährliche Ein-
berufung ſtatthaben konne, bemerklich gemacht, daß die Verei-
nigten Ausſchuſſe und ſtändiſchen Deputationen aus den Pro-
vinzialſtänden und nicht, wie ich in meinem Antrage behauptet
hatte, aus dem Vereinigten Landtage hervorgegangen ſeien. Der
Herr Miniſter hat ſich auf die betreffende Geſetzesſtelle bezogen
und hinzugefugt: „Dieſe Mitglieder des Ausſchuſſes, der Oepu-
tation würden von den Provinzialſtänden gewählt und beſtänden
aus den Ständen dieſer Provinzen. Jch glaube, daß dieſe An
ſicht nicht von ſammtlichen Räathen der Krone getheilt wird, we-
nigſtens glaube ich, daß der Königliche Herr Kommiſſar ſie
nicht getheilt hat. Denn bei Gelegenheit der Adreß- Debatte
hat der Königl. Herr Kommiſſar, nachdem der Paſſus wegen
der Verwahrung vorgetragen war, erklart: Ich glaube dieſe
Aufklärungen nicht allein in meinem Namen, ſondern auch im
Namen der Rathe der Krone geben zu muüſſen, welche Se.
Majeſtät der König berufen hatte, ihm bei Vollendung ſeines
großen legislatoriſchen Werkes beizuſtehen. Jch meine denjeni-
gen Theil des Adreß- Entwurfs, welcher eine Verwahrung ge-
gen vermeintlich verletzte Rechte enthält.“ Dieſes iſt die Ein-
leitung zu der weiter folgenden Erklärung: „Es iſt darin (im
Geſetz vom Z. Februar c.) ein ſehr enger Ausſchuß der hohen
Verſammlung konſtituirt; es iſt beſtimmt genau nach dem Worte
des Geſetzes, daß dieſer in ſolchen Nothfällen zugezogen werden
ſoll, und daß auf dieſe Weiſe die ihn konſtituirende große ſtan
diſche Verſammlung eine Mitwirkung erhalten.“ Es iſt ferner
geſagt worden: „Der König konnte, wie Er es gethan die
Provinzial Landtage in ihrer Geſammtheit berufen, Er konnte
aber auch jede beliebige Fraction aus ihnen entnehmen, ohne daß
Jemand behaupten könnte, das Geſetz ſei verletzt. Er hat Sie,
meine Herren, in die große Verſammlung berufen und hat ihr
den vollen Genuß nicht nur der verhießenen Attributionen der
kunftigen Reichsſtande, ſondern auch weit darüber hinaus Rechte
gegeben welche niemals verheißen waren. Jn keiner früheren
Verheißung war von einem SteuerBewilligungs-Rechte,
immer nur von ſtandiſchen Berathungen die Rede. Eben ſo iſt
in keiner von dem Petitionsrecht geſprochen; beide wichtigen
Rechte haben Se. Majeſtät der Verſammlung aus freier Ent-
ſchließung beigelegt. Allerhöchſtdieſelben haben aber fur er-
forderlich gehalten diejenigen Theile der Functionen der Cen-
tral-Verſammlung, welche ſich nach Jhrer Anſicht und derjeni-
gen der Räthe der Krone in einer ſo großen Verſammlung ſchwer
bewaltigen laſſen, der Regel nach einer aus ihr hervorge-
henden kleineren Verſammlung zu ubertragen.“ Und endlich
drittens bei der Gelegenheit, wo die Einwendung gemacht wurde,
daß der früher Vereinigte Ausſchuß von dem rheiniſchen Land-
tage als Reichsſtände erbeten worden ſeien, ſagte der Königl.
Herr Kommiſſar: Darauf habe ich zu erwiedern, daß der jetzt
Vereinigte Ausſchuß rechtlich eine ganz andere Corporation
iſt, als die aus den Provinzial Standen hervorgehenden Aus
ſchüſſe, auch wenn dieſe vereinigt waären, nur die Perſonen ſind
im Weſentlichſten dieſelben.“ Ich finde in dieſer Auslaſſung des
Königl. Herrn Kommiſſars eine Unterſtutzung meiner Anſicht,
welche ich in meinem Antrage ausgefuhrt habe. Wenn ferner
der Herr Miniſter der Geſetzgebung in dem uns mitgetheilten
Vortrage bemerklich gemacht hat, daß es auch andere Organe
gebe, die auf ſolche Weiſe konſtruirt ſeien, wie die ſtändiſche Glie
derung der Verordnungen von 1847, vermoöge des abſtrakten Be
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ſ griffs der Corporation, und wenn der Herr Miniſter der Geſetzge
bung in dieſer Beziehung auf die Städte-Ordnung und die po
litiſchen Rechte aus derſelben hingedeutet hat, ſo muß ich be-
merken, daß unſere Städte- Ordnung allerdings eine Gliederung
kennt, die aber von anderer Art iſt, als die Gliederung in ſtän-
diſcher Beziehung. Der Magiſtrat iſt weiter nichts als die aus
führende Behörde, die Stadtverordneten ſind die Vertreter der
Bürgerſchaft außerdem giebt es noch Deputationen; dieſe er
halten gewiſſe Aufträge und führen einen Theil der Verwaltung
ſelbſt aus. Jch erkenne alſo hierin, da etwas Näheres nicht
angegeben worden iſt, keinen Grrnd, der gegen die von mir ent
wickelte Anſicht ſprechen dürfte. Wenn endlich der Herr Mini-
ſter der Geſetzgebung in ſeinem Vortrage am Schluſſe deſſelben
auch noch darauf zurückkommt, daß in dem Geſetze von 1823
des Königs Majeſtät ſich ausdrücklich vorbehalten hätten, das
Wie zu beſtimmen, wie die allgemeinen Stände, die reichsſtän
diſche Verſammlung aus den Provinzial-Ständen hervorgehen
ſolle, ſo muß ich in dieſer Beziehung nach dem was ich vor
hin ausgeführt habe, erklären: Die Organiſation nur einer
reichsſtändiſchen Verſammlung iſt durch das Geſetz von 1815,
durch das Geſetz von 1820 gegeben. Das Geſetz von 1823 war
ſpäter, konnte alſo nichts ändern, was ſchon in dieſen früheren
Geſetzen beſtanden hatte. Jn dieſen früheren Geſetzen iſt aber
nur eine reichsſtändiſche Verſammlung verheißen. Jch kann
mithin das Wie nur darauf beziehen: 1) ob durch die Verei-
nigung aller Provinzial-Stände, wie geſchehen, oder aber 2) durch
die Wahl Einiger aus den Provinzial-Ständen die reichsſtändi-
ſche Verſammlung konſtituirt werden ſollte; 3) wie viele Mit
glieder in dieſem letzteren Falle zu wählen ſeien 4) ob nach Pro
vinzen oder nach Ständen gewählt, und 5) ob eine oder ob zwei
Kurien in der Verſammlung konſtituirt werden ſollten. Jch
kann ſomit nicht zugeben, daß das Wie auf die Gliederung
Bezug haben konnte, denn dieſe Gliederung iſt eben durch die
Geſetze von 1815 und von 1820 ausgeſchloſſen. Dies, meine
Herren, ſind die Rechtsgründe, aus denen ich glaube, daß uns
ein Recht zuſteht, erſtens jährliche Rechnungs- Ablegung vor den
Reichsſtänden zu erhalten und dadurch gleichzeitig die periodiſche
Wiederkehr des Vereinigten Landtags, zweitens den Wegfall der
Ausſchüſſe zu begehren. Jch habe mit Rückſicht auf die mir
gewordene Ueberzeugung meinen Antrag dahin geſtellt: daß des
Königs Majeſtät allerunterthänigſt gebeten werde, die aus der
früheren Geſetzgebung noch beſtehenden Rechte anzuerkennen, ſie
der neuen Geſetzgebung an den betreffenden Orten einſchalten zu
laſſen und ich habe daraus gefolgert, daß eine periodiſche Wie-
derkehr eintreten, daß der Ausſchuß wegfallen werde. Wenn
dieſes Recht feſtſteht und wenn dann die hohe Staatsbehörde
aus anderen Rückſichten die wir vielleicht heute nicht zu beur-
theilen vermögen einen anderen Zeitraum als gerade den im
erſten Geſetze hervorgehobenen einjährigen für nothwendig und
nützlich erkennt, ſo glaube ich, daß ein ſolcher erweiterter Zeit-
raum auch wohl nachzulaſſen ſein dürfte, auf dem Wege, daß
nach Anerkennung unſeres Rechts wir eine Königliche Propoſition
entgegennehmen, die uns dazu auffordert, über einen ſolchen
längeren Zeitraum uns gutachtlich zu äußern. Mit Rückſicht
auf dieſe eben entwickelten Gründe ſchließe ich mich nun dem
Amendement des geehrten Herrn Abgeordneten von Weſtfalen
an, indem ich glaube, daß daſſelbe meinen Antrag mitenthält
und zu gleicher Zeit auch eine Vermittelung für diejenigen Her
ren aus der hohen Verſammlung bietet, welche einen längeren
Zeitraum für die periodiſche Wiederkehr wünſchen.

Der Kultusminiſter Eichhorn gab einige angeblich
berichtigende Erläuterungen über die Kommiſſion die 1820
Entwurfe zur Verfaſſung ausarbeiten ſollte. Die Erlaäute-
rungen gaben zu mehreren perſönlichen Repliken Anlaß.
Der Miniſter hatte Stein und Hardenberg ſehr kon-



ſervativ geſinnte Staatsmänner genannt. Dem ſtimmten
Graf v. Schwerin, Grabow, v. Gottberg und Camp-
hauſen bei mit dem Bemerken, daß dieſe konſervativen
Staatsmänner ſtets auch den richtigen Zeitpunkt des Fort-
ſchritts zu erkennen gewußt hätten, und Camphauſen mein-
te, ſie wären ſo konſervativ geweſen, wie der Vereinigte
Landtag in dem Theile der Verſammlung, welcher die Kon
ſervirung der ſtändiſchen Rechte ſich zur Lebensaufgabe
ſtändiſcher Wirkſamkeit gemacht habe. Die c wurde
nach der entſchieden kräftigen Rede des Abg. Camphauſen
unruhig; mehrere Abgeordnete, wie v. Puttkammer,
v. Thadden und Bracht, hatten ſich mit Konzepten ver-
ſehen, um fur die Gouvernements- Anſichten zu ſtreiten; ſie
mußten aber die Bühne verlaſſen, weil das Reglement das
Ableſen verbietet. Mitten im Tumult verſchaffte ſich der
Graf v. Frankenberg das Wort, um der Verſammlung
zu rathen, aus Nuützlichkeitsgruünden die Periodicität zu er
bitten. Hanſemann erklärte ſich fur das Vincke'ſche
Amendement. Er ſagte:

Meine Herren! Man hat von mehreren Seiten geſagt, man
wolle dieſem Amendement nicht beiſtimmen, ſondern wolle blos aus
Nothwendigkeits- und Nützlichkeitsgründen um die Periodicität
bitten. Jch behaupte aber daß, indem wir dieſes Amendement
annehmen, daß wir gerade das Nämliche thun, wir bitten dann
um das, was auch nothwendig und nützlich iſt; denn nichts iſt
nothwendiger und nützlicher, als daß die Zweifel gehoben werden,
die über den dermaligen Rechtszuſtand beſtehen. Das Verhältniß
iſt, daß nach den auf der einen Seite beſtehenden Ueberzeugungen
die früheren Geſetze nicht vereinbar mit den ſpäteren ſind, daß
von der anderen Seite dieſe Vereinbarkeit herbeizuführen iſt. Die-
ſer Zuſtand nun, meine Herren iſt, nach meiner Meinung, noth-
wendig bald zu heben. Wenn ich bald ſage, ſo verſtehe ich
darunter nicht in den nächſten Wochen; aber ich meine, daß
ein ſolcher Zuſtand nicht Jahre lang dauern dürfe. Seitdem un
ſere Verſammlung vereinigt iſt, haben die Verhältniſſe ſich weſent
lich geändert. Verkennen wir es nicht, ein anderer Geiſt, ein
neuer Geiſt iſt in das Volk getreten es iſt ſich bewußt geworden
von demjenigen, was es früher wohl gefühlt, was es aber nicht
in dem Maße wie jetzt als Bedürfniß erkannte. Fortan wird je-
des Geſetz, welches erlaſſen wird, geprüft werden nicht nur wegen
ſeiner Nützlichkeit; die Gebilbeten des Volkes werden noch einen
anderen Maßſtab daran legen den, ob es verfaſſungsmäßig, ob
es mit dem Beirathe der Stände erlaſſen worden iſt. Aus die-
ſem Umſtande allein geht ſchon hervor, wie nothwendig wie ge-
ſetzlich nothwendig eine Periodicität der reichsſtändiſchen Verſamm-
lung oder des Vereinigten Landtages iſt. Es iſt nicht mehr die
Zeit, wovon ein verehrter Abgeordneter aus Sachſen geſprochen
hat die Zeit des 30 jährigen Schlafens iſt vorüber bewußt
iſt das Volk ſich geworden daß es weiterſchreiten muß. Aber
dieſes Schlafen iſt auch ein Unglück, und dieſer 30jährige Schlaf
iſt eine der Haupturſachen, weshalb eine ſo große Zahl Petitionen
jetzt dem Landtage vorliegt, welche bekunden, daß weſentliche Be
dürfniſſe im Volke zu befriedigen ſind. Nicht 30 Jahre, auch
nicht 4 Jahre darf man ſchlafen und nach meiner Ueberzeugung
ſind 2 Jahre ſchon zu viel. (Große Heiterkeit.

Aber wenn die reichsſtändiſche Verſammlung nicht zuſammen
iſt, wenn die Adminiſtration weiß, daß ſie nicht in kurzen Zeit
räumen wiederkehrt, ſo liegt es in der m. nſchlichen Natur, daß
mehr oder weniger, wenn auch nicht vollſändiger Schlaf, doch
ein Einſchläfern ſeitens der Verwaltung eintritt. Wir, die par-
lamentariſche Verſammlung ſind nun berufen, die Reglierungs-
organe wach zu halten. (Heiterkeit.) Das iſt der wahre Nutzen
unſeres Zuſammenkommens, dadurch wird der Organismus in der
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Verwaltung, der Fortſchritt der materiellen und geiſtigen Jntereſ
ſen nicht nur gefördert, er. wird nothwendig gemacht. Meine Her
ren! man hat hier bemerkt, eine Bitte, wie diejenige, die wir
wünſchen, daß ſie geſtellt werde, würde uns dem Auslande gegen-
über ſchwächen. Meine Ueberzeugung iſt: eine ehrfurchtsvolle Bitte
an den Thron wird uns nicht ſchwächen, im Gegentheil, das Ver-
halten des Vereinigten Landtags kann nur den Staat in ſeinen Be
ziehungen zum Auslande ſtärken. Aber, was uns ſchwächen würde,
das wäre, wenn in Folge unſerer jetzigen Verſammlung neue Be
dürfniſſe des Rechts, neue Bedürfniſſe in der Verwaltung, in den
materiellen Intereſſen lebhaft empfunden worden ſind und der Wunſch
nach Befriedigung derſelben erregt worden iſt, die Befriedigung ver
ſagt werden würde. Das würde aber geſchehen, wenn nicht dieſe
Verſammlung in kurzen Zeiträumen regelmäßig wiederkehrte.
Ein Redner aus der Mark hat angeführt.

(Der Redner wirft einen Blick auf das in ſeiner Hand be
findliche Gutachten. Eine Stimme: Nicht ableſen!)

ich leſe nie ab! wie viel wir dem Könige verdanken durch
die Gewährung des Steuerbewilligungsrechts in Beziehung auf
direkte Steuern und durch die dem Landtage faſt vollſtändig ge
währte Oeffentlichkeit ſeiner Verhandlungen. Ueber den erſten
Punkt werde ich mich ſpäter bei einem anderen Theile des Gut-
achtens zu äußern Gelegenheit haben.

Was den zweiten Punkt betrifft, ſo kann Niemand lebhaf-
ter als ich mit Dank erfüllt ſein für das große Geſchenk der
Oeffentlichkeit, für die große That, daß eine Verſammlung,
wie die gegenwärtige, hier zuſammenberufen worden iſt. Es
iſt eine wahrhaft große, Königliche That geweſen. (Allgemei-
nes Bravo!)

Sie beweiſt, daß Se. Majeſtät der König ein Vertrauen
zu ſeinem Volke habe. Jch habe, wir haben dieſes Vertrauen
gerechtfertigt. Jch bin aber der Meinung, daß wir dieſen Dank
nicht verkümmern, wenn wir des Königs Majeſtät die Bitte
um Anerkennung unſerer Rechte vorlegen. Se. Majeſtät der
König haben geſtern durch den Herrn Landtags-Kommiſſar uns
eine gnädigſte Botſchaft zukommen laſſen die ich ebenfalls mit
großem Danke ehre. Sie beſteht darin, daß eine Bitte um
Anerkennung unſerer Rechte von Sr. Majeſtät dem Könige nicht
ungern aufgenommen oder, um mich richtiger auszudrücken,
zuläſſig erachtet werden würde. Es iſt uns alſo ein Weg ge-
wieſen, auf dem diejenigen, die nach ihrer Ueberzeugung feſt
an dem Rechte halten müſſen, ſich vereinigen können mit den-
jenigen die in dieſer Beziehung, oder in Beziehung auf das
Maß der Rechte, oder in Rückſicht auf die Form des Feſthal-
tens daran, andere Anſichten haben können. Auch derjenige
Theil des Amendements, wodurch Se. Majeſtät ehrfurchtsvoll
gebeten wird, dem Vereinigten Landtage eventuell eine Propo-
ſition vorlegen zu laſſen, iſt, nach meiner Meinung, ſehr zweck-
mäßig. Es wird auf dieſe Weiſe vorbereitet, was ich ſo ſehn-
lich im Jntereſſe des Staats, im Jntereſſe der Monarchie wün-
ſche, daß Veränderungen von Verfaſſungs-Geſetzen nicht leicht
geſchehen können, daß ein Vertragen zwiſchen der Krone und
den Ständen über Verfaſſungs- Geſetze ſtattfinde. Dieſer Theil
der Bitte zielt darauf hin, daß künftig dieſer Weg hierfür ein-
geſchlagen werden möge. Geſchieht dies, ſo wird Preußen um
ſo feſter in ſeinen Verfaſſungs-Prinzipien und die Monarchie
wird um ſo feſter begründet werden.

Dies ſind die Gründe, weshalb ich aus voller Seele dem
Antrage des Abgeordneten aus Weſtfalen beiſtimme.

Nachdem noch die beiden Abgeordneten v. Prodzinski
und Möwes ſich fur die Wahrung der aus älterer Zeit
ſtammenden Rechte verwahrt, verlangte die Verſammlung
die Abſtimmung. Die Sitzung wurde geſchloſſen.

Gebauerſche Buchdruckerei.
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Halliſcher Zeitung für Stadt und Land.Couriers,
Mittwoch, den 9. Juni 1847.

Deutſchland.
Potsdam, d. 5. Juni. Jhre Koönigl. Hoheit die

verwittwete Frau Großherzogin von Mecklenburg
Schwerin und deren Tochter, die Herzogin Louiſe
Hoheit, ſind von Schwerin hier eingetroffen und auf Schloß
Sansſouci abgetreten.

Berlin, d. 7. Juni. Se. Maj. der König haben geruht:
Dem Tiſchlermeiſter Mocha in Breslau die Rettungs-Me-
daille mit dem Bande zu verleihen.

Se. Excellenz der General Lieutenant und Comman-
deur des Kadetten-Korps, v. Below IlJ., iſt von Bensberg,
Se. Excellenz der außerordentliche Geſandte und bevollmach
tigte Miniſter am Königlich wurttembergiſchen Hofe, Ge-
neral- Lieutenant v. Thun, von Stuttgart, und der Gene-
ral-Major und Jnſpekteur der 2ten Artillerie-Jnſpektion,
v. Jenichen, von Erfurt hier angekommen.

Die Anklageſchrift, welche der Staats-Anwalt des
Kammergerichts, Geh. Rath Wentzel, gegen die verhafte-
ten des Hochverraths angeklagten Polen erlaſſen hat, iſt
jetzt im Drucke erſchienen und ſoll in 1000 Exemplaren ab-
gezogen werden. Sie iſt ſehr umfangreich, über 100 Bo-
gen in Folio ſtark und lautet gegen 210 Angeklagte. Eine
polniſche Ueberſetzung wird unmittelbar erſcheinen.

Die neueſte Nummer des Juſtizminiſterial-Blatts pu-
blicirt den bereits gegen Ende vorigen Jahres Allerhochſt
genehmigten Organiſationsplan fur das Königl. Land und
Stadtgericht zu Groß Wanzleben mit der Hinzufugung,
daß dieſe eine angemeſſene Verbindung der Vorzuge der
Einzelrichter mit denen der Collegialgerichte bezweckende Ein
richtung, unter Beruckſichtigung der provinziellen und loca-
len Verſchiedenheiten nach und nach, jedoch ſo bald als
moglich, auf alle Königliche Untergerichte fur kleine Städte
und fur das platte Land ausgedehnt werden ſoll.

Jm Amtsblatt der Königl. Regierung zu Porsdam und
der Stadt Berlin wird folgende Bekanntmachung publicirt:

Da in Folge der bei Controllirung der Branntweinſteuer
Statt gefundenen und anderweit beſtätigten Wahrnehmungen,
die bei der Ausfuhr von inländiſchem Branntwein gewährte
Steuer-Vergütung, nach dem jetzigen Stande der Branntwein-
brennerei, nicht mehr in einem richtigen Verhältniſſe ſteht, zu
dem Betrage der wirklich entrichteten Steuer, ſo wird auf
Grund Allerhöchſter Genehmigung hierdurch beſtimmt, daß zu
nächſt und vorbehaltlich einer weiteren, dann ebenfalls eine hin
längliche Zeit voraus bekannt zu machenden Herunterſetzung

vom 1. October d. J. an
die Steuer-Vergütung, welche bisher nach der Bekanntmachung
vom 18. October 1838 zum Betrage von 10 Silberpfennigen
für das Quart zu 50 pCt. Alkohol nach Tralles für den über
die Grenze des Zoll Vereinsgebiets hinaus nach dem (Zollver-
eins-) Auslande ausgeführten Branntwein bewilligt iſt, dem-
jenigen Betrage »von 9 Silberpfennigen für das Quarts gleich
geſtellt werden ſoll, welcher ſchon dermalen, nach der Bekannt-
machung vom 12. December 1841, bei der Ausfuhr von
Branntwein nach den Königl. Baieriſchen und Würtembergi-

ſchen, Großherzogl. Badiſchen, Kurfürſtl. und Großherzogl.
Heſſiſchen und Herzogl. Naſſauiſchen Landen und nach der
freien Stadt Frankfurt gewährt wird.

Berlin, den 22. Mai 1847.
Der Finanz- Miniſter. von Düesberg.

Bitterfeld. Bei der am 2. Juni hier abgehaltenen
Hauptverſammlung des Zweigvereins für die Guſtav-Adolph-
Stiftung in den Ephorieen Bitterfeld, Brehna, Delitzſch
und Gollme, welche von etwa 70 Mitgliedern geiſtlichen und
weltlichen Standes beſucht war, wurde nach langer und
lebhafter Discuſſion die Frage: erklärt ſich die Berſamm-
lung mit der Ausſchließung des Dr. Rupp von der vorjäh-
rigen Hauptverſammlung zu Berlin einverſtanden gegen
7 Stimmen verneint, und auch ein beantragter Zuſatz, „daß
aber die Verſammlung ihr Bedauern daruüber ausſpreche,
daß der Königsberger Hauptverein den Dr. Rupp zu der
Berliner Hauptverſammlung unter den damaligen Zeitver
haältniſſen geſendet habe gegen 23 Stimmen abgelehnt.
Den darauf für die Provinzial- Verſammlung erwaählten De-
putirten wurde daher die Jnſtruction mitgegeben: darauf
anzutragen, daß auf der Hauptverſammlung zu Darmſtadt
der Beſchluß erwirkt werde, es ſolle hinfuüro vom Central-
Vorſtande und der GeneralVerſammlung keine andre Be-
rechtigung fur die Zulaſſung zur Verſammlung gefordert
werden, als die Legitimation von dem jemaligen Haupt-
vereine

Magdeburg, d. 3. Juni. Als im Jahre 1838 Se.
Maj. unſer hochſeliger König mit JJ. MM. dem Kaiſer
von Rußland und dem König von Hannover unſern Dom
beſah, äußerte Se. Königl. Hoh. der Prinz Carl von Preu-
ßen, daß, zur Vollendung des herrlichen Bauwerks, die-
ſem auch noch Glasmalerei zu wünſchen wäre. Die drei
Regenten erklärten ſich jeder zur Stiftung eines Fenſters
uüber dem Hochaltar geneigt, und Se. Maj. unſer jetzt re
gierender König hat die Ausführung der verheißenen Ge
ſchenke in den letzten Jahren ſo gefoördert, daß bereits die
drei öſtlichen Fenſter des funfſeitigen Chorſchluſſes ihre
Zierde erhalten haben. Jn einem Jahre dürften auch die
beiden übrigen Fenſter von Sr. Maj. dem Könige und JJ.
KK. HH. dem Prinzen von Preußen, dem Prinzen
Carl und dem Prinzen Albrecht vollendet ſein. Die
Darſtellungen dieſer Glasgemälde ſind der Magdeburgiſchen
Kirchengeſchichte entnommen. Von alten Glasmalereien ent-
hält der Dom nur noch einige Wappen aus dem 14. Jahr-
hundert.

Frankfurt a. M., d. 31. Mai. Es iſt jetzt kein
Geheimniß mehr, daß der von Preußen dem Bundestage
vorgelegte Geſetzentwurf eines Bundes-Preßgeſetzes den ein
zelnen Regierungen vertraulich mitgetheilt worden iſt, und
von mehreren derſelben (man fuhrt namentlich Baiern,
Württemberg und Baden an) Billigung erhalten hat. Die
Anſicht der größten Bundesmacht dagegen ſoll dem Ent-
wurfe weniger guünſtig ſein. Jndeſſen durfte die wichtige
Angelegenheit nun bald aus dem Bereiche der Vermuthun-
gen in den der Thatſachen uübergehen und die Preßfrage

S S e e

S



einen der erſten Berathungsgegenſtände des Bundestages
bilden. Auch die Auswanderungsfrage ſoll bereits zu Er-
örterungen Anlaß gegeben haben. Jn der That ſcheint die
zunehmende Maſſe der Auswanderungen, andererſeits aber
das Agentenweſen und ſo manches Andere, die Furſorge
der Regierungen dringend in Anſpruch zu nehmen.

Großbritannien und Jrland.
London d. 1. Juni. Die indiſche Poſt bringt die

förmliche Anzeige von Lord Hardinge's Abſicht, die Regie-
rung dieſes ausgedehnten Reichs, das er durch ſeine Ta
pferkeit noch mehr vergroößert und durch ſeine Klugheit be-
ruhigt hat, niederzulegen. Nach dem, was er im Laufe
von drei Jahren vollbracht hat, kann man vielleicht auch
nicht erwarten, daß er noch weiter unter einem Kabinet
fortdienen ſoll, welches nicht aus ſeinen perſönlichen oder
politiſchen Freunden beſteht, aber ſeine kurze und erfolg-
reiche Verwaltung wird mit unausloöſchlichem Glanze in den
Geſchichtsbuchern des britiſchen Jndien daſtehen.

Die „Times ſuchen nachzuweiſen, daß die Jnterven-
tion in Portugal keineswegs die Unterdrückung der Volks
partei bezwecke. Die erſte Maßregel der engliſchen Flotte
wird übrigens dahin gerichtet ſein, der Königin ihre Kriegs-
ſchiffe wieder zu verſchaffen, damit ſie die Blokade von
Porto tnit ihren eigenen Schiffen bewirken könne. Das,
unter Sir Ch. Napier ſtehende nach Liſſabon ſegelnde Ge
ſchwader verſammelt ſich in Spithead und beſteht aus drei
großen Linien-, zwei Schrauben und neun Dampfſchiffen,
wozu ſich vielleicht noch drei andere, jetzt unter Parker
ſtehende Linienſchiffe geſellen. Dieſes Geſchwader ſoll die
beſtgebauten, ſchönſten Schiffe der engliſchen Flotte zählen
und iſt mehr als ſtark genug, um die Jntervention in Por-
tugal mit Erfolg durchzufuhren. Sir Cyharles erwartet nur
noch Depeſchen aus Liſſabon um in See zu gehn.

Die Times ſchreibt aus Neuyork, es ſei die Ordre
an General Scott, nach ſeinem Siege über Santa-Anag,
gegangen nicht in Mexiko einzurucken. Wahrſcheinlich
werde er aber die Hauptſtadt ſchon eingenommen haben,
bevor ihn die Jnſtruktion erreiche. Man iſt der Anſicht,
daß das amerikaniſche Gouvernement keinen Zollbreit Land
wieder herausgeben wurde, falls es im Stande ſein ſollte,
es dauernd zu okkupiren.

Spanien.
Madrid, d. 28. Mai. Die Verwirrung wird hier

immer größer und es ſcheint, als ob der Augenblick der
Entſcheidung herannahe. Die geſpannte Stellung, in der
ſich die Königin zu ihrem Gemahl, ihrer Mutter, den ein-
flußreichſten Fuhrern der Armee und zu der mächtigen Par
tei der Moderados befindet, das Auftreten des engliſchen
Geſandten und der Progreſſiſten, die franzoöſiſchen Jntri-
guen und die Umtriebe der Carliſten alles dieſes muß
mit irgend einem entſcheidenden Schlage enden, und Nie-
mand verhehlt ſich hier, daß dieſer Schlag eine Militair-
Revolution ſein wird.

Vermiſchtes.
Berlin, den 6. Juni. Die Verſuche, das Vor-

urtheil gegen den Genuß des Pferdefleiſches zu uberwinden,
werden mit Eifer fortgeſetzt. Fur dieſen Mittag (Sonntag)
hat der Handwerkerverein aus der Johannisſtraße ſich zu
einem in ſeinen weſentlichen Beſtandtheilen aus Pferde-
fleiſch zugerichteten Mahl von 250 Gedecken, im Freien

(in einem Gartenlokal der Muüllerſtraße) vereinigt. Die zu
bereitenden Gerichte ſind: Suppe, Fleiſch mit Kartoffeln,

Spinat mit Würſtchen (von Pferdefleiſch) und Braten.
Keine andere Art von Fleiſch wird genoſſen, und nur Bier
getrunken. Es iſt ein 1tjähriges Pferd zu dieſem Behuf
angekauft und geſchlachtet worden. Das ältere Pferd
iſt verhältnißmäßig viel genießbarer als das ältere Rind-
fleiſch, überdies hat das Pferd die Eigenſchaft, ſehr ſchnell
gemäſtet werden zu können. So läßt ſich denn mit Sicher-
heit annehmen, daß man kuünftig viele Pferde zum Schlach-
ten verwenden wird, ſtatt ſie bis in das hochſte Alter bei
der Arbeit abzutreiben. Vom 7. oder 8. Juni ab wird
hierſelbſt der Pferdefleiſch-Berkauf eröffnet werden und iſt
vorläufig das Pfund auf 2 Silbergroſchen feſtgeſetzt.

Eiſenbahnen.
Haag, d. 1. Juni. Geſtern iſt die letzte Strecke der

holländiſchen Eiſenbahn, deren Vollendung man ſeit langer Zeit
mit Ungeduld entgegenſah, eröffnet worden. Um 11 Uhr Vor-
mittags fuhr aus dem Haag der Ehrenzug nach Rotterdam ab.

Fonds- und Geld-Cours.
Berlin, den 7. Juni.

Zf. Brief. Geld. Zf. Brief. Geld.
St. SchuldSch. 31 93 92), Pomm. Pfnudbr. 3 94
Seeh. Präm. K. u. Nm. do. 3 95 94Scheine. 952 95! Schleſiſche do. 3 97Kur u. Neum. do. Lt. B. ga-Schuldverſchr. 3 90 c rant. do. 3
Berliner Stadt
Obligat. 3 93Wſtpr. Pfandbr. 3 93 93 FFrörchsd'or. 137 13

Großh. Poſ. do. 4 102!/, Auguſtd'or. 12 12
do. do. 3 93 928/, Gold al marc. SOſtpr. Pfandbr.3 95* Disconto 4 5

Eiſenbahn- Acrtien.
GBGB—ÖSOSSlanacgn“,“]nnnnnn—wmBmGWwWWWuennn

Volleing. 3f. Z3f.Amſt. Rott. 4 93!/, G. Rhein. Stm. 4 85 B
Arnh. Utr. 4 do. P. Obl. 4 sBrl. Anhalt. 4 109 B. do. v. St. gar. 3
do. do. P. Obl.. 4 Sächſ. Bair. 4 86 BBerl. Hamb. 4 108 bz. Sag.-Glog. 4 S
do. P. Obl. 41 97 G. do. P. Obl. 4Brl. Stettin 4 108 G. St.-Pohw. 4 881 B.
Bonn Köln. 5 Thüringer. 4 094 BBresl.Freib. 4 100 G. W.B. G. -0. 4 86 6.
do. do. P. Obl.. 4 Zarsk. Selo.Cöth. Bernb. 4 rCr. Ob. Schl. 4 771 B. Quittungs- SDüſſ. Elberf. 4 105 verk. Bogen.
do. do. P. Obl.) 4 91 G. a 4
Gloggnitz. 4
Hmb. Bergd.. 4 Aach.-Maſtr. 20 (83/, bzKiel-Alton. 4 109 B. Berg. Märk. 50 83 G.
Leipz. Dresd. 4 Berl. Anh. B. 45 101 etw. bz.
Magd. Hlbſt. 4 Bexb. Ludwh. 70 (93 B
Magd. Leipz. 4 Brieg-Neiſſe. 55
do. P. Obl. 4 Chemn. Riſa. 80 hN. Schl. Mk. 4 88 a 877, bz. Köln Mind. 80 93/, a bz
do. P. Obl. 4 91 bz. d. Thür. V. 20 84 B.
do. P. Obl. 5 101*/, a bz. DOresd. Görl. 90

Nrdb. K. Fd. 4 Löb. Zittau. 70OSchl. Lt. A.) 4 104 G. Magd. Witt. 20 86 B.
do. P. Obl.. 4 Mecklenburg.60 74 G.
do. Lt. B. 4 99 B. Nordb. F. W. 60 72/, a bz.

Potsd. Mgd. 4 921 B. Rh. St. Pr. 70 791 B. G.do. P. A. B. 4 913 bz. Starg. Poſ. 30 84,, B.
do. do. 5 1018/, B. G. St. Vohw. 90 S

(Schluß der Börſe 3 Uhr.)
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h Leipzig, den 4. Juni. Waſſerſtand der Saale bei Halle.
Staatspapiere. Ange am 7. Juni Abends 6 Uhr am Unterpegel 5 Fuß 3 Zoll.Staatspapiere. Actien d boten. am 8. Juni Morgens 6 Uhr am Unterpegel 5 Fuß 3 Zoll.

e Ware r be e Waſſerſtand der Elbe bei Magdeburgtaats Papiere pr. 7s im 14 F. so L ſauf Zinſen am 7. Juni: 36 Zoll unter 0.von 1000 u. 500 91 24 à 1030 im v
kleinere 23 14 F. Sdo. do. v. 500 992 Fremdenliſte.Königl. Sächſ Land Angekommene Fremde vom 7. bis 8. Juni.W so Pr. Frord u 505 Jm Hreeriggen e V r m. rvon 1000 u. 500 092 JAnd. ausl. Louisd'or oplis. Mad. Colguhoun m. Fam. a. Petersburg. Hr. Hofkleinere S s à 5 nach gerin- r F. m r Hr. aehe Kaſenſeg ſern n 5 1177 Hrrn Kauft Wagner Bäten a T de hin e Nord

an en.J Jin; r Esnv Spec, u Gld, pauſen kg a. Erfurt, Durfeld a. Magdeburg Rabenhorſt
von 1000 u. 500 88 S auf 1000 S a. Düſſeldorf.
kleinere igdem 10 u. 20 Kr. Stadt Zürich: Hr. Amtm. Nagel m. Gem. u. Frl. Metmer a.Leipz. Stadt Obli auf 1000 27 Ratzau. Hr. OAmtm. Koch u. Hr. Apoth. Zimmermann a. Cal
gationen à 39 im be. Frl. Richter a. Erfurt. Die Hrrn. Kaufl. Herzfels a. Jeß14 F. nitz, Groth a. Mainz, Meiſe a. Braunſchweig, Leſſer u. Schmidtu. 500 90 tig B. pr. St. a. Berlin, Krüger u. Hopf a. Eilenburg, Fricke a. Cöln.

einere S à o S S g2 äre abe. Frein. e pat. e n er. e e eel o eeiys Dreed Eiſnb Cand. Germann a. Quedlinburg, Boy a. Gleina. Die Hrrnu.
don 100 u. 25 Acten à 100 Kaufl. Finnemann a. Hirſchberg, Braune a. Leipzig.

S. lauſitzer Pfand- pr. 100 116/, 7 Goldnen Löwen Hr. Oekon. Hedderich a. Hettſtedt. Die Hrrn.
briefe à 3 FSächſiſchBaier. do. Kaufl. Williams a. Mainz Helm a. Gotha. Hr. Buchhdlr.S. lauſitzer Pfand pr. 100 87/, S Ahle a. Berlin. Hr. Fabrik. Hoyermann a. Bremen. Hr. Pred.
Wo d e e Suchſſches re 9 100 Petzel a. Schollehne. Hr. Rittergutsbeſ. Schutz a. Poſen.
pz.-Drsd. Eiſenb. pr. SP.Obl. à 31/, 104 Chemnitz Rieſaer t h Rage a. DieK. pr. St Schuidſch. do. à 1605 pr. 100 5s, Sie Lapre r. Bee e Welche c L9, in pr. C. ebban Zittauer do. Leipzig. Hr. GeſchaftsReiſ. Weilshaäuſer a. Oppeln.

pr. 1000 pr. 1000 57 Stadt Hamburg Hr. Poſtſekr. Glaſer a. Cölln. Hr. Schauſp.Hamb. Feuerk.Anl. Magd.-Lpz. do. inel. Winkler a. Leipzig. Hr. Buchhdlr. Hoffmann a. Weimar. Hr.
à 3' (300 Mk. Div. Scheine do. Gutsbeſ. Kreien a. Poſen. Hr. Kaufm. Lohmann a. Stettin.
Bco.150 S s pr. 100 213 Frl. Roßner a. Kaſſel.

Goldne Kugel: Frau Blumenfabr. Scheßler a. Chemnitz. Hr.d. h. Steuer Kredit und Staats Schulden Kaſſenſcheine.
aſtor Lutze m. Gem. a. Oſtrau b. Zeitz,Getreidepreiſe. Le a. Jena Beck a. Magdeburg.

(Nach Berliner Scheffel und Preuß. Gelde.)
(Nach Wispeln.)Magdeburg, den 7. Juni.

Coblenz.

Zur Eiſenbahn

Die Hrrn. Kaufl.
Frau Einnehmer Kloß a.

Hr. General v. Sarsky m. Fam. u. Dienerſch.
Barheim a. Petersburg. Die Hrrnu. Kaufl. Lo

v J

Weizen Gerſte u. Hr. Baron v.Roggen Hafer 48 we, Klein u. Lauer a. Berlin.
B nge e Gutsverkauf.Bek anntmachun gen Das dem Schmiedemeiſter Hoffmann

Es wird zur öffentlichen Kenntniß ge-
bracht, daß zur bürgerlichen Beglaubigung
der Heiraths-, Geburts- und Sterbefälle
von Perſonen, welche aus ihrer
ausgetreten ſind, im Bezirke des unter-
zeichneten Gerichts

der Königl. Land- und Stadtgerichts-
Rath Herr Bertram (Hospitalplatz Nr.
1994 c. wohnhaft)

als beſtändiger Kommiſſar ernannt worden
iſt, daher ſich an dieſen (oder Wochen-
tags zwiſchen 10-- 12 Uhr, an Herrn
Kanzlei- Director Benemann, im Land-
und Stadtgerichtsgebäude 2 Treppen hoch,
Zimmer Nr. 26) die Betheiligten mit ih-

Kirche

in Piethen zugehörige Coſſathengut, be
ſtehend aus Haus und Wirthſchaftsge-
bäuden Garten und 12 Morgen Freiacker,
bin ich beauftragt,

Sonntag den 20. Juni Nachmittags
um 2 Uhr

im Gaſthofe zu Piethen öffentlich meiſt
bietend zu verkaufen, wozu ich Kaufliebha-
ber mit dem Bemerken einlade, daß die
Bedingungen im Termine ſelbſt zur Ein-
ſicht bereit liegen.Eösthen, den 6. Juni 1847.

F. Wendler, Scribent.
Kirſch- Verpachtung.

Kommenden Sonntag, den 13. d. M.,
ren Anträgen wenden, und ſofortiger münd Nachmittags um 3 Uhr, ſollen in der Ge-
licher Belehrung über das, was etwa noch meinde zu Dölbau die diesjährige Sauer-
beigebracht werden muß, gewärtig halten kirſch-Nutzung meiſtbietend verpachtet wer-
wollen.

Halle, den 31. Mai 1847.
Königl. Land u. Stadtgericht.

v. Koenen.

den. Die näheren Bedingungen werden im
Termine bekannt gemacht.

Dölbau, den 8. Juni 1847.
Der Schulze Mittag.

Bekanntmachung.
Obſtverkauf. Das diesjährige Obſt

im botaniſchen Garten der hieſigen
königlichen Univerſität ſoll am Sonnabend
den 12. Juni d. J. Nachmittags
zwei Uhr in dem genannten Garten un
ter den daſelbſt bekannt zu machenden Be
dingungen an den Meiſtbietenden, der ſo
gleich nach dem Zuſchlage abſchläglich funf-
zehn Thaler zu zahlen hat verkauft werden.

Halle, am 7. Juni 1847.
Meyer,

Univerſitäts Secretair.

Bekanntmachung.
Das zum Rittergute Benndorf bei

Osmünde gehörige diesjährige Obſt ſoll
Sonntag den 13. d. M. daſelbſt unter den
im Termine bekannt zu machenden Bedin-
gungen meiſtbietend verpachtet werden.

Benndorf, den 8. Juni 1847.

Mehrere Centner Heu ſind zu verkaufen
bei Kohl in Gutenberg.
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Es iſt die Einrichtung

getroffen, daß während
der Dauer der Sommer-

e Monate und zwar vom
S 13. d. Mts. an bis auf

Widerruf allſonntäglich ein
Extrazug von Köſen nach Halle einge-
legt wird, welcher Abends S Uhr abgeht
und auf den Zwiſchen-Stationen ſowohl
Paſſagiere aufnimmt als auch abſetzt.

Erfurt, den 7. Juni 1847.
Die Direection.

Das für gut befundene
Engliſche Wagenfett

aus der Fabrik von Kyritz Syrren-
berg empfiehlt im Einzelnen und Ganzen
billigſt

Halle. Alter Markt.
J. F. Weber.

Meine diesjährige Obſtnutzung bin ich
willens Sonntag den 20. d. M. Nachmit-
tags 2 Uhr an Ort und Stelle an den
Meißbietenden zu verpachten.

Pfeifhauſen bei Gerbſtädt,
den 7. Juni 1847.

L. Lohmeyer.

Den 13. Juni Nachmittags um 3 Uhr
werden die Süß und Sauerkirſchen auf
der Allee von Löberitz nach Zörbig füh-
rend, bei der Wittwe Trieſethau in Lö-
beritz meiſtbietend verpachtet.

2000 Thlr. werden gegen ſichere Hypo
thek zu Michaeli ohne Unterhändler
geſucht. Nähere Auskunft: Promenaden-
und Ulrichsſtraßen-Ecke Nr. 36, zwei Trep
pen hoch.

12
Backhaus- Verkauf.

Das in Merſeburg auf dem Neu
markt mir zugehörige Backhaus Nr. 942,
beſtehend aus einem Vorderhaus und Sei-
tengebäuden, worin ſich 4 heizbare Zimmer
nebſt Küche und Kammern befinden, meh-
rere Stallung, welche früher zu Pferde-
und Kuhſtällen benutzt wurde, Brunnen,
Einfahrt, eine Scheune im Hofe mit Ein
fahrt, nebſt einem dicht daran liegenden
ſehr tragbaren und bedeutenden Garten und
Bienenhaus, dieſes zuſammen an einer der
frequenteſten Lagen, und wegen der beque-
men Einrichtung noch zu allen Geſchäften
paſſend, bin ich geſonnen ſofort zu ver
kaufen.

Kaufluſtige können ſich das Jnnere täg-
lich vom jetzigen Pachtinhaber, Herrn
Bäckermeiſter Wohleben, zeigen laſſen,
und dann mir mir unterhandeln.

Holleben, den 7. Juni 1847.
Der Schenkwirth Rohde daſ.

Das diesjährige Obſt des hieſigen Rit-
terguts ſoll

den 19. d. M.
Nachmittags 3 Uhr hier öffentlich verkauft
werden und iſt ſofort von dem Käufer die
Hälfte der Kaufſumme einzuzahlen.

Piesdorf, den 5. Juni 1847.

Zwei Ladentiſche mit Eichenplatten, und
Reale mit Kaſten und Fachwerk, paſſend
für Material- oder Wollwaarenhandlungen,
nebſt einer Firma, ſollen wegen Räumung
des Ladens billig verkauft werden. Zu er-

fahren bei Meinel,Dachritzgaſſe Nr. 983.

Delikat ſchmeckende Tiſchbutter empfing
und empfiehlt

Hermann Pröpper,
Leipziger Straße Nr. 325.

Reinen Nordhäuſer und Qued-
linburger, auch alten Korn-
branntwein empfiehlt in Originalfäſ
ſern wie auch ausgemeſſen

Carl Brodkorb.

Stockfiſch bei Carl Brodkorb.

Kirſch- Verpachtung.
Sonnabend, den 12. d. M. Nachmit-

tags 2 Uhr, ſollen die der Commun Hol-
leben gehörigen Süß- und Sauerkirſchen
in hieſiger Schenke beſtbietend verpachtet
werden. Die Bedingungen werden vor dem
Termine bekannt gemacht.

Schöne eingemachte Schlan-
gengurken, groß u. hart, in gan-
zen Oxhoften u. ausgezählt billigſt bei

Carl Brodkorb.

Obſt- Verpachtung.
Die zur Döckritz- Mühle gehörige Obſt-

nutzung ſoll Sonntag den 13. d. M. im
Gaſthaus zu Sennewitz meiſtbietend ver-
pachtet werden. Thielicke.

Auf dem Schülershofe Nr. 755, nahe
am Waiſenhauſe, ſind zwei ſchöne ausmeu
blirte Stuben für Penſionaire offen, welche
gleich zu Johanni unter billigen Bedin-
gungen bezogen werden können. Auch iſt
ein Flügel vorhanden und wird dazu ein
Lehrer unentgeltlich gehalten.

Friſcher Kalk
Sonnabend den 12. Juni bei Trübe.

Gebauerſche Buchdruckerei.

Funfzehnhundert Thaler ſind auszuleihen
gegen gute und ſichere Hypothek. Das
Nähere zu erfragen bei dem Drechslermei-
ſter Berger in den Kleinſchmieden.

Ausgezeichnet ſchöne Servelatwurſt von
8 bis 14 Sgr. pro Pfund,

desgleichen auch abgekochten Schinken, 10

Sgr. pro Pfund,
Röſtwürſte, geräucherte Roth- und Le

berwürſte,
geräucherte Ochſenzungen,

empfiehlt F. Eppner.
2500 Thlr. liegen zur Ausleihung auf

ländliche Grundſtücke gegen pupillariſche
Sicherheit bereit bei dem Juſtiz-Commiſſa
rius Wilke.

Sehr ſchönen abgelagerten Varinas
in Rollen bei J. A. Pernice.

Ein Laden nebſt Wohnung iſt in den
Neunhäuſern Nr. 199 vom 1. Juli d. J.
ab zu vermiethen.

Funkens Garten.
Heute, Mittwoch, Abends Concert.

Stadtmuſikchor.

Feldſchlößchen.
Heute, Mittwoch, Concert.

Vereinigtes Muſikchor.

nen n—*5qcco-FamilienNachrichten.
Entbindungs- Anzeige.

Heute Morgen um S Uhr wurde meine
Frau von einem muntern Jungen glücklich
entbunden; dies Theilnehmenden zur Nach
richt.

Halle, den 8. Juni 1847.
Friedr. Boltze.

Verlobungs- Anzeige.
Die Verlobung unſerer älteſten Tochter

Laura Petrick mit dem Herrn Ober
amtmann Carl Dammann beehren wir
uns hiermit ergebenſt anzuzeigen.

Görlitz, den 2. Juni 1847.
Robert Kuchenbecker
Charlotte Kuchenbecker

geb. Drechsler.

Todes Anzeige.
Geſtern Abend 6 Uhr entſchlief ſanft

nach kurzer Krankheit unſer lieber freund-
licher Heinrich, was wir tiefbetrübt Ver
wandten und Freunden hiermit anzeigen.

Halle, den 8. Juni 1837.
Th. Eiſentraut u. Frau.

e

am h
Vern

Koöni

batt
ſche

ſollt
zur


	Der Courier
	Jahr
	Monat
	Tag
	No 131.
	[Seite 1]
	Seite 2
	Seite 3
	Seite 4
	Seite 5
	Seite 6
	Seite 7
	Seite 8
	Beilage zu Nr. 131
	[Seite 9]
	Seite 10
	Seite 11
	Seite 12







